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Zwey und dreißigstes Buch
Von 1727 — i ? z4.

Erster Abschnitt.
§ . r . In Gstfriesland rücken noch drei Compagnien Dä-

nen ein - Diese wurden auf da» platte Land verlegt. §.
hierüber beschweret sich das Elndcr Collegium, und fobcrkdie
Gencralsraaten zur Handhabung der Landesverlräge auf , er¬
hält aber, statt einer befriedigenden Antwort , eine Weisung.

; u - 4. Der Kaiser giebt den niederchsinisch -westplKischen
KreiSdireetoren und besonders dem König von Preußen aug
die ostfriesische Rebellion mit bewaffner Hand zu dampfe »,
und die Rädelsführer zur Haft zu bringen- g . 5. Der König
von Preußen und der Bischof von Münster drohen de » Reni¬
tenten und wollen sich der Kayserlrchen Devvrdnung urmrzier
hen . §l 6 . Die Generalstaaten schlagen zwar den alten Stän¬
den ihr abermaliges Gesuch zur Handhabung der LNndesver -
trägc ab, §- 7 . suchen aber für sie , wenn sie sich den Läster¬
lichen Dekreten unterwerfen werden , eine Amnestie zu ke- ,
wirken, Z. 8 - worauf eine rmbedrugre Gubinrsston der alten
Grande ecfoiget, s 9 - und nunmehr doch fruchtlos , auf de»
Abzug der Danen angetragen wird. §. ,0. Die Scene in Oß«
friesland ist völlig geändert- Statt der wilden Anarchie mit
nun ein schrecklicher Ministcrialdespotismus ein . 8 - - - Strafe
einiger gefangenen Emder Offieicre- §. 12 . Das Aurichee
Collegium wird wieder in ActlvMt ' gcstellct. Die alten Stän¬
de bleiben von dem Landtage ausgeschlossen. Nach Abstcrben
des Kaiserlichen Mitcommlssarii, Viceeunzlers Ritter kommt
der Hvfrath von Berger wieder als Mitcommissarius in Lü-
friesland . § Die Anhänger der alten Stände verliebten
die Hoffnung der erwarteten Amnestie , da der Kaiser die lei¬
tete Submstsivnsacte durch eine besondere Resolution
wirft . 14 . Wider diese Resolution kommt die SwdtEm¬
den bei dem Rctchshvfrath ein . § Bemerkung üdcr die
altständische und emdtsche Submission - § . 16 . Die 'Kaistr -
fiche Commission ordnet eine Indeiimisationscasse für
hie gehorsamen Unterthanerraiis dem Vermögen der Re¬
nitenten an , und untersaget allen Eingesessenen, den Reni¬
tenten Capitalicn ober Zinsen abzuführcn . §- 17 - Die Stadt
Emden wird der ihr zustchenden Deichhebung und der Mit¬

aufsicht der Deiche widerrechtlich entsetzet . § . >8 - Die Em,
der Herrlichkeiten werden sequestriert . § . 19- Nach die-
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str Schwächung ber Renitcntm ziehen drei Compagnien Dä¬
nen wieder ab Die gehorsamen Stände lassen zwar gerne
den Druck der Renitenten geschehen, suchen aber doch hie Law
dcsconiittution aufrecht zu halten .

Unstreitig würden die alten Stande noch einmalig ?»
versuchet haben , ihr niedergesenktes Haupt em .

pvr zu heben ; allein die Ankunft der Danen hatte
die Eingesessenen auf dem Lande von einer neuen Was -
fenrüstung abgeschreckt . Durch das ganze Land la .

gm fürstliche und dänische Soldaten verstreut .
Diese konnten sich auf den ersten Wink zusammen -

ziehen, und jede Gährung in ihrer ersten Geburt

ersticken . Auö Leer waren die Communherren ver¬
scheuchet , und die Anführer der Renitenten waren
gesichtet . So konnte von Emden auö kein Aufge¬
bots) der Eingesessenen durch das Land erschallen . Mit
der Ankunft der dänischen Truppen hatte eö folgende
Bewand,üß . Der Fürst hatte in dem Ausgang
Merz dem Könige von Dannemark die Waffenrü «

stanz der Stände , und ihre Absicht , sich der Stadt
Aurich unddeö Hauses Berum zu bemächtigen ge -

klaget , und um schleunige Hülse gebethen . Von

diesem Vorhaben ließ der König den Magistrat der
Stadt Emden durch ein Cabinetsschreiben vom 8

April abmahnen . „ Wir haben — Heist e6 darin

ii— keinen Umgang nehmen können , euch von sol-

«chem euch selbst zum großen Ruin gereichen .

«dem Verfahren gnädigst zu dehortiren , und euch
»zugleich , als ein benachbarter Reichsstand — an -

»zurakhen , dergleichen ungebührliches Verfahren
»gänzlich einzusrellen , und euch Ihro Kaiserliche
»Majestät allerhöchsten richterlichsn Ausspruch und

»Verordnungen zu unterwerfen . Jmmaßen Wir

» Euch nicht bergen können , daß Wir auf den un «

Z » » ver -
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i727 „ verhdften widrigen Fall , als des Fürsten Men

„ naher Nachbar und Anverwandter , nicht werden

„ enrübriget se» n können , Jhro Lbden Unsere wirk¬

liche Hülfe und Assistenz auf das kräftigste auch der¬

gestalt angedeihen zu lassen , daß sie gegen alleZu -

« nöthigung und Gewalt gesiclrert seyn mögen . Wir

„ wollen hierauf eure positiv « Erklärung , um dar «

„ nach eines oder andern Falles Unsere Mesuren zu

„ nehmen , erwarten " ( g ) . Dieses königliche C-abi«

netSschreiben wurde am - 5 April dem Magistrat

durch den oldenburgifchen Canzeleisecretair Schröder

eingehandiget . Am folgenden Tage entwarf der

Magistrat die Antwort an den König , darin drück¬

ten sie sich unter andern so aus : „ Es ist eine simstre

„ Anfchrvarzung des fürstlichen Ministrrii , als ob

„ man etwas wider die Häuser Berum und Lunch

„ inkendirte ( b) . Wir können aufrichtig versichern ,
„ daß wir an eine Entreprise des Hauses Berum

„ oder der Residenz Aurich niemalen gedacht , viel -

„ weniger dazu einige Anstalten gemacht habe » . 7—

„ Das zurManutensnz der Administration ihrer eige«

„ nen Geldmitteln blos alleine abzielende unschuldige
„ Bechh .

(s ) Lont . 8 p . st . p 286 ,
(b) Da sin CorpS der ständischenMiliz in der Nahe von

Aurich,und ein andeiKvorHags ohnweitDerüm stand;
so mußte dasMinisterlUm Wen AngrifaüfAucich und
Berum befürchten ; wie wohl dietzauptlmte von der
geheimen Commission, wie aus den Actes erhellet,
nur beordert waren dem Fürsten in Auricher Amt
eine Diversion zu machen , und in Berumer Amt
sich des Comroirs in Hage zu versichern. Da aber
die Emder indem vorigen Jahrhundert Aurich schon
nichrinalen angeqrissen und jezt die alten Stande
das fürstliche Hau « Pewsum besetzt hatten ; st ;
konnte man in der Thar dem fürstlichen Mmsteeis
diese Besorgniß nicht verargen .
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«Verfahren der Landeseingesessenen ( sich nemkich inr/r /
« dem Besitz der Pachtcomtoiren zu erhalten ) wird

«von dem fürstlichen Ministers für eine Auf¬
lehnung wider Sr . Hochfürstl . Durch ! . angegeben.

. Gleichwie wir an einiget Empörung unschuldig ;
„ so sind wir hingegen in unseren Gewissen versichert,
„ daß wir uns niemals wider unfern gnädigsten Lan-

„ desherm aufgelehnek haben , noch niemals auf -

„ lehnen werden , vielmehr uns mit aller Treue ,
„ Ehrerbietung und Devotion , doch alles Accordmas-

«sigfo schuldig , als willig zugechan erkennen. - Falls

„ aber abseit . n des Ministem wider die klare fun-

„dmnrncaie Landesverfassung , etwas , wie bisher
„ leider ! täglich geschieht , gehandöktwirdr so wird

„verhvffenklich uns so .wenig , als den gesammten
„ Ständen von der unpartheiischen Welt verdacht

„ werden können, daß man zur Bewahrung der so

» theyer bisher beibehaltenen Landesverfassung sich
„ dergleichen Mitteln bedienen müsse , welche alle

„ göttliche und Völkerrechte an die Hand geben.

„ Da endlich die Einrückung fremder Truppen Wi¬

scher den klaren Buchstaben der Accorden , und in .

„ fonderheit wider den i . Artikel des Vergleichs von

„ 1678 streitet, auch die Hülfsleistung eines benach-

„ barten Reichsstandes bekanntermaaßen und secun-

Oapstülaribnez Lsetsreas , in ksiecio 5e« m -

„ äuyi (srstc . 7 Osplt . beopolci . et att . l '; Ospit .

auf diesen Fall nicht zu exksndiren , da diese
»Sache in Rechtsstreit befangen ist ; als leben wir

' »der allerunterkhanigflen Hoffnung : Ew . König ! .

»Majestät werden von aller HülsWistcmg allergnä -

« digst abfehen . > Wie wir denn solche allerunter .

. lhänigst depreciren , und hingegen Ew . König ! .

» Aiajestäc allerhöchste unschätzbare Gnade allerde -
^ - - Z z «mü -
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I727 >,müthlgst und fusfällig erbitten « ( c ) . Nach der

Aktion vor Hage wiederholte der Fürst sein Gesuch
an den König von Dänemark . Unter dem » 9 April
ertheilte der König dem Oberstlieutenant von Wan¬

gelin Ordre , unverzüglich mit drei in der Grafschaft
Oldenburg stehenden Compagnien nach Ostsriesland
aufzubrechen . Mit diesen drei Compagnienjede
war 12 ; Mann stark , rückte der Oberstlieukenant
am 26 April in Aurich ein . Da schon seit gerau¬
mer Seit der Hauptmann Schwermann nur einer
dänischen Compagnie in Aurich stand ; so befanden
sich nun vier Compagnien Dänen in Ostfriesland.
Diese conjungirken sich mit den fürstlichen Truppen ,
und wurden auf das platte Land verleget ( 6 ) .

§ - 2 .

Nach den Landesverträgen war der Fürst nicht
ermächtiget , ohne Vorwissen rmd Zustimmung der
Stände , fremde Truppen in die Provinz zu führen .
Die Administratoren des Emder (Wllezü . sahen da¬

her den Einmarsch der Danen für eine ^Verletzung
der Landesverträge an . Sie beschwerten sich dar¬
über bei den Generalstaaten und forderten sie zur
Manutenenz der von ihnen garantirten Accorden
auf . Trostlos war die Antwort , die die General¬

staaten unter dem g Maii ertheiltcn . „ Wir mis¬

sbilligen — schrieben sie — nochmalen die Thät -

« lichkeiten , die sie unternommen haben . Ihr Ve¬

rnehmen miöfällt uns sehr , und entspricht keineswe ,

„ ges unsrer Erwartung , da wir ihnen so öfters wohl -

„ meinend gerochen haben , sich aller Feindseligkeiten
« zu enthalten . Da Sie nun diesen unfern Rach

« nicht

( c) Landfch . Acten .
<<i) Lont. Lp . k. p. 225 . und Landschaft . Acten.
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„nicht befolget haben ; so sind sie min in dem Laby-r^r ^
„rinth , worin sie sich selbst gestürzet haben , und

„eben dadurch auch haben sie die Ankunft mehrerer
„dänischen Truppen verursacht. Zwar werden wir

„ wohlfür die Sicherheit der Stadt Emden und der

„Festung Leerort sorgen; indessen ist dabei unsere

„Absicht,keineswegeö- sie in ihren Unternehmungen
„zu stärken, oder »ns mit den ostftiesischen Streitig ,

„keilen mehr , wie bisher , zu befassen . Uebrigens
„ermangeln wir nicht, sie nvchmalen zu ermahnen ,
„ihre Sachen mit mehrerer Moderation und Vor »

„sicht zu behandeln , danük das Uebel mchr noch
„ärger werde« (e).

8°
Kaum hatten die Administratoren des Emder

Collegib die niederschlagende Antwort der General »

sraaten erhalten , so gieng die Nachricht ein , daß der

Kaiser den ausschreibenden Fürsten des niederrhei »

vischwesiphälischenKreises , demKönige vonPreus -

sin, chem Churfürsten . von Cöln und dem Churfür ^
sten von der Pfalz unter dem a z April aufgetragen
habe , die ostftiesische Rebellion mit gewaffneter
Hand zu dämpfen . So Heist es unter andern in
einem an denKönig von Preußen erlassenenRescnpte :

„Da die Rebellen ihren Aufstand und Muthwillsn ,
„mit Verachtung unserer Kaiserlichen Gebote und .
„Verbog — mit Plündern , Brand und Todt -?

»schlagen so weit getrieben , daß dieses unmittelbare

,. und Lehnbare Reichs »Fürstenkhum in das äußerste
» Elend geseßet , und nun auch der Mttth und die

»Wuth dieser rebellischen Unkerthanen so weik gestie»

»gen,/daß sie ihren Landesfürsten samt seinem einzi»

» gen Sohn in seiner Residenzstadt Aurich einzufper»

Z4 . »rm
(e) Landschaft! . Acten.

G
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i727 „ ren , und durch ihre Belagerung und Verheerung

« anderer seiner Städte und 2Lemker zu ih« V,Ail .
« len zu zwingen , oder vielleicht gar um Lech-rmd le-
« brn zu bringen , laut beiliegenden lezterech Anzei-
«gea ( > ) , sich wirklich permesten thun ; es auch
« Unsere und des Vaterlandes Hoheit/, , Ruhe und
« Sicherheit erfordert , bei einem zu der übissten
« Nachfolge schon lange .wüthenden und räglrch wej.
« ker greifenden Feuer es weiter so nicht gehen
« zu lasten : Als finden Wir — vhnumgängllch
« nökhig , Ew . Lbd . und Dero Mitausschrechende
« FürMy -deS Niedercheinisch -westphälischen Kreifes,
« wovon das Fürstenthum Ostsriesland eine Reichs,
« provinz , folglich unter besten Band und Schuh
« mit Hst , — Ihres Kreisauöschreibenden Amtes ,
« samt und sonders zu erinnern , zu ersuchen , auch
« von Kaiser !. ^Machtvollkommenheit , Jhro tnsbe-
« sondere aufzutragsn , hisse von Gottes - Treu , und
« Ehrvergessenen Unkerthanen erregte Empörung , mit
« allersGewalt bald möglichst dämpfen zu helfendes
« Fürsten zu Ostfriesland Lbd. in gedachter Gefahr
« zu Hüjfe zu kommen , Friede , Ruhe und Gehör-
«sam Hu Herstellen , und zu trachten , die Radeis -Füh.
« rer zur Haft zu bringen , und bis auf Unsereander-
« weitigs Verordnung fest zu halten , damit des
» Fürsten lbd . und sein ganzes Haus unter jener Bö -
« sewichter Gewalt , Spott und Schande nicht gar
« verfallen . —- Andrsten lasten Wir die General-
« Staaten der vereinigter ! Niederlanden — ernst-
« lich erinnern , und ersuchen , sich deren ungehorsa -
«msn ostfriesischen Unterkhanen nicht anzunehmen,
«vielweniger sich in Unsere Executions -Verordnung

» oder

. (kz. Das fürstl . Ministerium, wird die Thatsachen >»
dieser Anzeige sehr überspannt haben.
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«oder dieses lnternum Impeni gegen Recht und 17^
„Nachbarschaft zu mischen ; denn was dieselben ,
«oder ihre Unkerthanen in Östftiesland auch wegen
«vorgeschoffener Capitalien mit Recht zu fordern
„ haben , dazu würden Wir ihnen ferner gnädigst
« gerne behülflich ftyn rc . " — Auch ließ der Kai¬

ser den Principal -Commissarien , dem Könige von

Polen und dem Herzog von Braunschweig die Ab *

schrift dieses an die Kreis . Directoren erlassenen Re -

striptS zu ihrer Nachricht zustellen . In dem beige¬
fügten Schreiben Heist es am Schlüsse : „ Wir Hä¬
rchen daher nicht entstehen können , das Niederrhei -

« nisch westphalifche Kreis üusschreibende 2lmk , zur
„ schleunigen und ernstlichen Vollziehung ihres
« Kreis -Directorial -Amtes in dieser den gemeinen
„ Land-Frieden , Ruhe und Sicherheit betreffenden
„ Empörung zu excitiren , und hüben zugleich zu des

« Königs von Preußen Lbd. das Vertrauen , daß Sie

„ bei der in Oststiesland bereits habenden starken
« Hand , her Sache allenfalls insbesondere alsbalden

« Rath und ' Mittel schaffen . und wenigstens den Für -

« steii erretten werden , allermaßen zu Dämpfung fol -

« cher Böftwichte es endlich so viel Wesens nicht
» brauchen wird — ^ (Z) .

§. 4 .
Der Kaiser hatte 1724 die Untersuchrings - und

Exemtions -Commission , dem König von Polen , als

Churfürsten von Sachsen und dem Herzog von
Branuschweig mitVorbeigehung des wesiphalischen
KreisDrrecteril anfgettagen . Die von den aus¬
schreibenden Fürsten dieses Kreises eingelegten Pro¬
testationen hatten damals nicht den mindesten Cin -

Z 5 gang
( s) Lont 8p . k?. Beilage x - 226 -228 .
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^ gang bei dem Kaiser gefunden . Die Absicht des
^ ^

Kaisers war dainals wohl unstreitig , dein ,König
von Preußen die Gelegenheit zu benehmen , sich
mit den osiftiesischen Angelegenheiten zu bemengen .
Mit gritern Fuge konnte er nicht den König allein

ausschließen , und ebendarum hatte er fremde Für -

sten aus dem wssiphalischen Kreise zu Commißarim
ernannt . Dm wiederholemlichen Rescripten , die

brandenhurgischen Truppen aus Ostfriesland abzu <

führen , war der König immer ausgewichen . Wi¬

der Willen des Kaisers blieben diese in Emden und

aufGretsyl stehen . Nun aber erhielten , die Kreis «

auöschrerbetide Fürsten und besonders der König von

Preußen den Auftrag,
" die ostfriesische Revolte mit

gewaffneter Hand , und vorzüglich mit der vorhin
dem Kaiser und dem Fürsten so verhaßten branden -

burgischen Miliz zu dämpfen (b ) . Ein Blick in dis

allgemeine europäische Geschichte enträthfelt diese

Veränderung . Seitdem der berufene Clement

1719 Irrungen zwischen dem Kaiser und dem Kö¬

nig angesponnen hatte , blieb die Freundschaft zwi¬

schen diesen beiden Mächten nur lau . Das 172 ;

zwischen Frankreich , England und Preußen zur

Sicherheit ihrer Staaken und zur Erhaltung der all¬

gemeinen Ruhe in Europa errichtete Bündniß zu

> Hannover erregte bei dem Hofe in Wien ein solches
^ - Arg -

(K) Landschaft!. Acten. Pauli irrt sich, wenn er in
seiner allgemeinen preusi. Geschichte 8 - Theil p . ryK
erzählet, der Kaiser habe die Sachsen und Btaüa «
schweig anverstaute Commission aufgehoben , und
solche den westphallschen Kreisausschreibenden
Fürsten überlassen. Wir werden diese Commission

. poch lang? in der Acrivitat sehen . Nur war blos
, . die Execiuions Commission den KceiSausschreiben«

den Fürsten anvertrarret.
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L Argwohnund Mißtrauen , daß der Kaiser sich ge
g nöthigetfand , sich , 726 durch eine nähere Ver -
h bindung Mit der Kaiserin Cachakilie I . von Rußland

zu Verstärken . Da nun dagegen Holland dem
r HannoverischenBündniß beitrat - so sti- ien sich über

Europa ein fürchterliches Gewitter Zusammen zu zie-
r hen > bei- dessen erster Explosion Preußen und Oest-
e reich gegen einander auf dem Kampfplatze stehen
- würden. Der Graf von Seckendorf wußte es in.
- dessen einzuleiten , daß der König von Preußen , je«
) doch ohne von dem Hannöverischen Bündniß
> abzukreten , in dem Ausgang des Jahres 1726
> dag Bündniß zu Wusterhausen mit dem Kai »
t ser abschloß . Daö zwischen dem Kaiser und dem
> Könige wieder hergestellte Zutrauen hatte denn nun
- auch auf Ostfriesland seinen Einfluß : so daß nun-
: mehr von Abführung der Brandenburgrschen Trup«
! pm keine Rede war. Vielmehr sollten durch diese
t Truppen die alten Stände , gedcmüthiget und die ^
- Rlche wieder hergestellet werden .

>
§ « ? '

t Der Oberst- Lieutenant von Bezüe , Chef der
- Brandenburgischen Truppen in Ostfriesland, über.
< reichte den Administratoren des Coflegii in Emden
s am iy . May das Ksnigliche Cabinersschreiben vom
!- ro . May . Hierin eröfnrre ihnen der König den

durch einen Courier erhaltenen Kaiserlichen Auftrag.
^ Aarm heißt es am Ende : » Euch ist gar Nicht un>

, »bewußt, ,wis schwer dergleichen rhärliche Auflchnun -

d »gen chM Plnterthanen wjder ihre Vorgesetzte Obrig -
1 »keiten in den Reichsconstikutionen verboten seyn«
t »Ihr werdet also von sechsten ermessen , daß , bei so
^ »bewandken Amstande» , Uns , als einem getreuen

» Reichsstand , dergleichen Betragen Ln der Lange
» nicht
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1- 27,» nicht indifferent seyn werde , wenn Wir darunter

„ conuvireü oder Uns der Kaiserlichen aufgetragenen
„ Commission im grnngsten zu entziehen , beigehen
„ lassen wollten. Damit ihr Euch jedoch deöfalls
„ desto weniger über einige Uebereilung zu beklagen
„ Urssche nehmen mögen So bleibet Sich obige
„ IHro Kaistri . Majestät ernstliche Willensmeimmg
„ hiedurch vorläufig , bis auf erfolgte nähere Commü«

„ nicauon mit Unfern Herren Coudirecroren , unvet«
„ holten, mit der wiederholten gnädigfirn Warnung ,
„ daß — Ihr sogleich die zur Ungebühr wider euren
„ Landesfürflen ergriffene Waffen niederleget, die
„ Tumultuanten in die gehörigen Schranken wieder
„ dringet , und mit deneMetben Euch alles geziemen «
„ dcn Gehorsame, in der Stille bis zur vollkommenen
„ rechtlichen oder gütlichen Austrag der Sache , wozu
„ Wir alles rtzunliche beizutragen , gnädigst gemeinet
» seytt , deflnßiger .«' '

Die wichtigsten Stellen in der ständischen And
wort vom 27 . May find folgende :

« Man har sich nie zu Sinnen kommen lassen,
„ sich wider IHro Kaiserliche Majestät und auch des

„ sandessürsien Du '
rchl. unfern gnädigsten ' Landes«

„ Herrn aufzulehnen, sondern man hat sich nur alleine
„ bei seinen unstreitigen Rechten und darauf gegrun«

„ deren Poßessionen zu defendiren gesucht . — Die

„ oststiestschen Stände und Eingesessenen stnd in oster
„ Demuth gerne geneigt, sich alles Gehorsams in der

»»grille bis zur rechtlichen oder gütlichen Austrag der

„ Sache zu befleißigen , wie sie denn auch bereits vor

„ Einlausmsg Ew . Königl . Majestät allergnWgsten
„ Ermahnung , die zur bloßen unschuldigen Defenffon
stder landstchasttichen Comtsiren ergriffene Waffen

'
^ niedergeleget , und dieselben nimmer wieder ' er«

stgkeiftn , sondern in Gednlt und Gelassenheit er«

„ warten
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„Warten werden , was Gott und die Zeit über sie172^
„verhängen -wird . — Ew . König ! . Majestät bitten
„ wir fußfällig , sich zur Beruhigung des armen ian -
„des , Kraft obhabender asterhöchsien Commission,
«dergestalt zu incerponiren, daß ein jeder bei . dem
„ Seimgen erhalten werde» möge. - — Einige Tage
Nachher fand sich auch der münstcrrfcheGeneralmajor
von der . Horst als BevollmachtiZttr des Chursürjffn
von Cöln und Bischofs von Münster in Emden ein .
Dieser machtedenAdministratorm unddemMagisirat
bekannt, daß der Cyurfürst , dem Kaisers . Rescnpte
zufolge, roenn die Stände sich nicht submittiren, und
die Thätlichkerten einstellen sollten, feine Truppen an »
rücken , sick) mit andern Kreiskruppen conjungiren,
und mit mititairischer Macht bewürben würde , was
bisher durch gütlicheErinnerung nicht zu erhalten ge¬
wesen . In der Art , wie die Administratoren das
König !. Preußische Cabinets - Schreiben beantwortet
hatten / mar auch die Antwort an den Churfürsten
abgefaffet ( i) .

§ . 6 . / '
^

, Die alten Stande befürchteten nun W halhige
Anrücken der Kreis - ExecutidnS - Truppen , undsthk
wurden schon die Eingesessenen auf dyn platten ragde,
die e6 mir ihnen gehalten hakten , von dänischer sind
fürstlicher Miliz . geängkiget , Sie .richteten ihre
Augen wstder nach dem Hang . Dorf allein glaub .

. tey sie emxn Schimmer der Hoffnung anzutreffen,
um den Ausweg aus ihrem iaklMnth zu siZden.
Dorthin .sandten sie ilne Bevollmächtigten ^

'den
ritterschaftlichenAdministrator von dem ApstMe,iden
Einder . Syndikus Hesling und den ordingir H pu»

. tirten Schröder .. Die ihnen am r a . May zugesikffte
. . .

'
. fchrrft.

( ' ) Landschaft!. Acten.
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r^s/schriftüche Instruction gieng vorzüglich dahin : die-

Generalstaatkn zur Manutencnz der von ihnen garan«
kitten , und langst verletzten Accorden aufsissori'ern ;
die Aufrschthaltung des Emder Collegii bewüiken,
und den Abzug der Dänen dringend uachzufuchm .
Zuerst machten sie dem Pensionarius Fagel ihre Aust
wariung . Dieser nahm sie ungünstig auf . Er warf
ihnen das Benehmen derStände in dem Jahre ibjjs
vor , wie ste sich den Verfügungen der Generalstaaten
widersetzek , wie sie sich mit dem Kaiser eingelassen
und nachher mit dem Chursürsten von Brandenburg
eine Convention errichtet harten . Dabei gab er ihnen
denn zu verstehen , daß Jhro Hochmögendcn sich der
Stande , die sich durch ihr eigenes Betragen und ihr«
Re -üttnz in ihr Unglück gestürzel hätten , wohl nicht
sonderlich anychmen würden (k) . Sie reichten in¬

dessen den Generalstaaten ihre Bittschrift selbst ein . -

Hierauf erkheilten sie am 2 g . May folgenden Be¬

scheid : »Für beide Theike wäre ein gütlicher . Ber -

»gkeich das beste Auskmiftmitte ! gewesen . Hiezu ;

hätten sie , die Generalstaaten , immer gerarhe», und
es thäre ihnen leid , daß man diese ihre Weisungen
nicht befolget hätte . Da indessen die Sachen nun
in den Stand gerakhen , worin sie seht stünden : so
wüßten sie den Deputieren keinen bessern Rach zu
geben , als daß sie und ihre Principalen sich Sen

Kaisers. Decisioncn und Dekreten unterwürfen . In¬
dessen wollten ste zu bewerkstelligen suchen - daß die

Exekution der Kaiser !. Dekrete , in Hoffnung -; daß '

nächstens die Submission erfolgen würde , nicht be¬

schleuniget werde. Nach der Submission wollten

sie durch ihr Vorwort zu bearbeiten suchen , daß die

Dekrete nicht nach der Scharfe zur Exekution ge¬
bracht , und die Gravaminq nach der Billigkeit ab- -

gethan
(K) Lanbschafst. Acterr.
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gekhan würden , damit die Negierung wieder aufi/a/ -
einen Wken und festen Fuß eingerichtet werden möge .
Endlich wollten sie bei dem Könige von Dänemark
zu bewirken suchen , daß die Truppen abgefnhrek. oder
wenigstens eine bessere Mam -szucht bei denselben ge¬
halten werde. " Mit dieser Resolution und mit einem
Recredikiv wurden die ständischen Deputaten , ent»
lügen . Ein Eingriff aus Euchen und die Besetzung
dieser Stadt mit fremden Truppen war , wie ich schon
öfters angeführet habe , dein Interesse der General ,
stauten zuwider. Wie sehr sie auch jetzo noch für die
Sicherheit dieser Stadt sorgten , gehet aus der Reso¬
lution .hervor , die sie am zo . May faßten, und dem
Commendancen Feltmann in Emden mittheilten .
Hierin heißt es zuletzt : „ Der Commendank soll auf
„ Nequistrion des Magistrats allen ferneren Unord-
«nungen des gemeinen Volks mit starker Hand sie » .
«ren ; sodann mit dem Magistrat über die Sacher ?,
» so wie sie itzt stehen , sprechen ^ und demselben vor- .
„stellen , daß in Erwartung dcr Einstellung aller .
» Thatlichkeiten zur militainschen Execution wohl
„nicht geschritten werden würde , und daß eine baldi-
«ge Submission sowohl , als die Ossicia , die Jhro -
«Hochmögenden wirklich zu Ostfrieölandö Wohlwssen
»anwenden wollten , von der verhassten Frucht stpn ^
„würden , , daß keine Miliz von außen in die Stadt
„käme , und daß er , um solches im Fall der Noch
«zuverwehre«, beordert sei) , der Stadt die flämische > ^
»Miliz zupDeftnsion anzubieren. " (I)

§ - 7 - .

Die Gmeralstaaten erfüllten ihre Zusage. Sie -
ersuchten den König von Preußen , und dann auch -
den Ehurfürsten von Cöln, als Bischof von Müuft , r,

- Mit '

(1) Conti« . 8z>ec . ksM , j>. LZg . tt»d 2ZK.



Z68 Zwey unö dreißigstes Buch.
I727mit der Vollstreckung der Execution nicht zu eilen,

und trugen bei dem König von Dänemark auf die

Abführung feiner Truppen , oder doch wenigstens auf
eine emzuführende best re Mannszucht an . Zwar ver¬

zögerten der König von Preußen und zder Chursürst
vonCöln die Execution , aber die Dänen blieben in dem

Lande , und ihre Discipiin wurde mehr ärger , als

bester . Dir Versoek an cien IvoninZ van Deene -

rnsrck vaaär jutkoi iliZanA , sagt Wagenaar (m ).
Wie dieGeneralstaatcn von den ostfriesischen Unruhen
dachten , und wie sehr sie zum Besten des Fürsten ,
der Stände und der ganzen Provinz die Milderung
der gedachten Execution wünschten , dies hatten sie

schon am r ; . May dem Kaiserlichen im Haag stehen¬
den Gesandten , Grafen von Königs - Eck zu verstehen

gegeben . Der Kaiser hatte nämlich durch diesen fei¬
nen Gesandten die Generalstaaken erinnern lassen ,

sich der ostfriestschen Renitenten nicht anzunehmen .

Auf die deshalb emgereichreNote ließen sie erwiedern :

» JhroHochmögenden haben derExecution der Kaisers

« Dekrete nicht die geringste Verhinderung gemacht ,

« auch denen alten Administratoren und ihrem An -

« Hang , ohngeachket diese so oft und so ernstlich , aus

« dem Grunde der Garantie , welche Jhro Hoch-

,,mögenden vor diesem übernommen , darum ersuchet»

« keine Hülse , noch auch Hoffnung dazu gegeben ,

» sondern die Assistenz beständig abgeschlagen , alle

« Thätlichkeitm abgerathen , auch öffentlich mißbilli -

» get — ohne genau zu untersuchen , wie ferne dir

„ berührten Garantien sie berechtigen oder gar ver¬

binden möchten , sich mit diesen Streitigkeiten zu

» bemühen . — Sie haben indessen mit Leidwesen

« ersehen , daß man Sr . Kaiser ! . Masestät vorge -

« stellet,
' ( in) VV-genasr v, 6 . Hiü . 1 *

. lg . L. 72 . P . Z2l . NNb
Landschaft !. Actes .
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»stellet̂ als wenn der wohlmeinende Rath, den ste^ z^
» dem Herrn Husten , von Ästftiesland gegeben, dis
»Unruhen durch, einen gütlichen Vergleich zu cndi.
» gen , und aus Liebe zu Ostfrieslands Ruhe und
» Wohlwesen llever einige Nachgehung zu gebrauchen,
»als die Sachen in weitere Extremitäten kommen zn
»lassen -, zu nichts anders gedienet , alsdie Admi«
»nistraroren mit ihrem Anhang in ihrer Widerspenstige
»keitzu steifen, , und durch Hoffnung einer Amnestie
»zu den gepflogenen Thätlichkeicen, Lnzufrischen . -—
»Im übrigen müssen Ihro Hochmögenden anmerken ,
»daß die Sachen durch die iehten Tätlichkeiten , und
»durch die darauf erfolgte Requisition Sr . Kaisers
»Majestät an die Direktoren des westphalischen Krei-
»sts schlimmer geworden , und daraus OsifrieslandS
»äußerste Verheerung zu erwarten stehet Sie sehen
»daher kein besseres und geschwinderes Mittel , die«
« fem vorzukommen, , als daß man die Renitenten, je
»eher, je besser disponire, sich zu unterwerfen , Jhrö
» Hochmögenden sind zwar solches aus das nachdrück-
»li«l)ste ihnen anzurakhen geneigt , sie werden aber
»darin bet Leuten , die da wissen , daß sie nach der
» Schärfe der Decrete alles verloren haben , schwer»
» lich etwas ausrichren können , so lange keine Hoff»
»nung, ja so lange nicht einige beruhigende Verstehe«
»rung den -Renitenten gegeben wird , daß sie , wenn
-»sie sich unterwerfen , zu erwarten haben, daß Ihr »
» Kaiserliche . Majestät nicht allein Ihre angebohrns
» Eiemenz ihnen beweisen - sondern auch, , durch eine
» billige Verfügung , die Sachen von Ostsriesland
» in eine solche Gestalt bringen werden, wodurch Liebe
» und Einigkeit zwischen dem Fürsten und seinen
»Unterthsnen hergestellek werden könne. Dannn
»in dem Schluß der übergebenen Note Hoff«
»nung gemacht wird , daß .- dieses die Wartung

Gstft Gejch. ? B. Aa . und
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'
7a7 » und die Folge einer unbeschränkten Submission der

» Renitenten seyn könne : so wird es Ihro Hoch »

» mögenden angenehm seyn , mit dem Herrn Grafen

» von Königs - Eck in eine vertrauliche Conferenz zu

» treten , um die Sacke dahin zu bringen , und Ihro

» Hochmögenden in den Stand zu setzen , die Rem »

» kenten zur Unterwerfung zu bewegen . " Für diese

Eröfnung dankte der Graf von Königs . Eck den

Generalstaaten , und versprach davon schleunig an

den Kaiser zu berichten ( n ) .

§. 8 .
Sobald die ständische Deputaten nach Emden

zurückgekehret , und die von den Generalstaaken er.

halten « Resolution überreicht hatten , entschlossen sich

die alten Administratoren und ordinair Deputaten im

Namen der Stande , wie auch der Magistrat und

die Bürgerschaft in Emden , sich zu submiktiren .

Die Pacitions - Anzeige der Stadt Emden , die schon

am i 6 . Jur, , in Wien überreicht wurde , lautet wört¬

lich so : » Zur ferneren Bezeigung unserö allerunker .

» thanigsten RespectS gegen Ew . Kaiser !. Majestät

» declariren wir hiemit allerunkerthanigst , daß wir

» uns denen in den ostfriesischen Sachen ergangenen

» allerhöchsten Kaisers . Dekreten und Verordnungen

» völlig und zu einem mahl submittiren , blos allein

» dabei bittend und flehend , daß , gleichwie Ewr

« Kaiser !. Majestät Sich in denen ergangenen Dccre -

» ttn allergnädigst zu ezpliciren Belieben getrogen ,

» daß Ostfrieslandes und der Stadt Emden Accorden

» und Freyheiken keinesweges sollten fubvertiret wer-

» den , auch also , zu Folge solcher allergnädigsten und

» Reichsvaterlichen Erklärung , die Decrete nicht nach

» Rigeur zur Execution gesteller , sondern darin Mici -

» gation

(n) conün . 8kec. ksÄl Beyl . x . 2 Z0 . 2Zk . UN- 2Z5
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« gotion gebrauchet , und die Beschwerden nach derl/LZ !
« Billigkeit und Redlichkeit abgethan , auch die Rs -
„ gierung auf einen guten und festen Fuß hergestellet
« werden möge ; mit der allerunterthanigsten Bitte ,
« diese völlige Submission xro luKIcieiui anzunehmen ,
«und Dero allerhöchste Gnade der Stadt Emden und
« dem Lande allermildest angedeihen zu lassen . " ( o )
Die Submission der Administratoren und der ordi »
nair Deputirten Namens der alten Stände lautet
st : „ Wir unterwerfen uns Ihro Kaiserl . Majestät
« seit 17 - 1 in den hierlandischen Streitigkeiten ex-
« gangenen allerhöchsten Verordnungen , nehmen die
«einem hohen Kreis - Directorio aufgetragene Com «
« Mission mit dem schuldigsten Respecte und Gehorsam
« an , und werden dasjenige , so Dieselbe im Latche
« vornehmen wird , gerne und ungehindert geschehen
« lassen ; sehen aber dabei zu Ihro Kaiserl . Majestät
«das allerunterthänigste Vertrauen , Sie werden für
»das bedrückte Ostfriesland und dessen Eingesessene
»die unschätzbare allerhöchste Gnade haben , entweder
« denen Standen selbst allermildestes Gehör zu ver ,
«statten , oder ein hohes Kreis - Direktorium ( p ) mit
«denjenigen Vorstellungen zu hören , so dasselbe , nach¬
dem es die nythige Information eingezogen , Ihro
« Kaiserl . Majestät vorzubringen , seinem Amte und
«Obligenhrit gemäß , erachten wird . « Die alten
Stande überhaupt und die Stadt Emden besonders
berichteten an die Generalsiaaken und an den König
von Preußen von ihrer Submission , und suchten die

Aas Königl .

(o) k^ontin . 8xec. k'süi , x . 28Z .
ix ) Die Stände standen in dem Wahn , daß die Sach¬

sen und Braunschweig ertheilte Commission aufge¬
hoben , und solche nun dem Kreis . Directorio an¬
vertrauet worden. Allein dieses hatte nur Llos
den Auftrag erhalten , die Empörung ju dämpfen .
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>727Königl . und staatische Intercession in der Art nach,

daß die Kaiserl . Decrete nicht nach der gedachten

Strenge zur Executisn gebracht , und die Landes-

Regierung nach Anleitung der beschwornen Verträge ,
als Fundamental . Gesehe dieser Provinz , eingerich¬
tet werden möge (g) . ^

§. 9.
So wie die alten Stande und Emden sich sub-

mlttiret , die Waffen niedergelegek , und die Erklä¬

rung von sich gegeben hatten , sie nicht wieder zu er¬

greifen , glaubten sie auch , daß der längere Aufent¬

halt der dänischen Truppen ganz überflüßig fey . Sie

traten den König von Preußen und die General -

staaten an , hie Austebung der lästigen dänischen Ein¬

quartierung zu bewürken . Auch diesen so sehr ge¬

wünschten Abzug der Dänen suchten sie bei dem Für-

sien nach . „ Damit — schrieb der Magistrat , In

Emden — Ew . Hochfürstl . Durchs , unserer unter«

« thänigsten Devotion und aufrichtigen Liebe zur Ruhe

« und Friede des ganzen Landes desto mehr gesichert

, ,seyn mögen , so declariren wir hiemit unterthänigst ,

« daß wir nach Anleitung der Landesvertrage uns an

« den Weg Rechtens zu halten willig und schuldig ,

« auch , so viel an uns ist , durch andere nichts , aus -

« üben zu lasten , gemeiner seyn ; in unterthäniger

« Hoffnung , Ew . Hochfürstl . Durchl . werden Sich

« in Gnaden bewegen lassen , zu besorgen , daß das

« Land von den dänischen Truppen wiederum evacui-

« ret werde . " Die fürstliche Resolution an den

Magistrat endiget sich so : „ Die König ! , dänischen

« Truppen sind Kraft universal - Kaiserl . Rsquisüsrla -

„ len an alle hohe benachbarte Reichsstände ins Land

« gekommen , um Sr . Hochfürstl . Durchl . Dero Be -

«diente
(g) Landschaft!. Acten.
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,Mente und getreue Unterthanen wider alle Gewaltr - s^
„zu schützen ; und da dieselbe noch täglich in der Ge -
„ fahr neuer Empörung stehen : so kann Ihnen , zu«
,Malen von . Leuten , die eben an solchen,Frevelthakenl

„schuld sind, nicht zugemuthet werden. Sich solcher
„Defensions . Mittel Zu begeben . — Daß aber Frie - '

„de und Vertrauen in dem Lande wieder hergestellek
„werde , solches dependiret von der allerunterthanig «
„sixn pollkommnen Submission auf die Kaiserl . in

„rem iucjicatsm ergangene Dekrete und darauf zu
„ leistenden wirklichen Gehorsam aller derer , so an
„dem Aufruhr Theis Haben. So bald Ss . Hoch- '

„ fstrstl. Dutchl . solches in der That verspüren , wer«
„den Sie Ihre Landesväterliche Gnade und Huld
„allen Landeserngesejsene» , mit Vorbehalt des erlit¬
tenen Schadens vor Sich und Dero getreuen Unter «

» thanen wiederfahren lassen. Wider die Rädels «

„ sichrer aber müssen sie sich die gebührende Be »
„sirafung Vorbehalten . " Das ebenfalls auf den
Abzug der Dänen gerichtete Schreiben der alten,
ordinair Deputirten und Administratoren war mit
dem landschaftlichen Siegel versiegelt . Weil nun der
Fürst ihnen den Gebrauch des Siegels nicht mehr,
zustehen wollte , so wurde das Schreiben unerbrochen
zurückgesandt (r).

§ - rv .
In kurzer Zeit hatte sich die Scene in QstftieS-

laiid durchaus geändert . Dis Renitenten waren aus
einander gegangen ; das starke Band der vereinigten
Aemker war zerrissen,.' und der Name der Comnnm «

Herren erlosch ; die ständische Emder Miliz war aus
einander gestrengst , und ihre Ofsiclere waren thsiis
geblieben, theils saßen sie gefangen in Aurich . Die

Aa z Quelle

(r ) Lyntin. 8oecies ks« i Bchl. P. 261 —S§Z .
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i727Duelle zu den Geldmitteln , da der Fürst oder da -

Auricher Collegium nunmehr in dem Besih der Pachk -
Comtoiren war , versiegt «. Entblößt vom Geld « sah
sich Emden genöchiget , die Garnison aus einander
gehen zu lassen (§) . Nur noch allein das alte Admi .
nistrationö - Collegium und die geheime Commission
hielten sich in Emden zusammen ; allein ihr Würkungö -
Kreis erstreckte sich nicht außerhalb der Stadt , denn
nun hatte der Fürst die Oberhand in dem ganzen
Lande . Allem Anschein nach konnte die Stadt
Emden und ihre Anhänger ihre Häupter nicht wieder
empor heben , da der Fürst seine Miliz bis aus qoo
Mann verstärket hatte , da ihm die bis auf 200 Mann
wieder vermehrte Kaiserliche Salvegarde zu Dienste
stand , und dann vier Compagnien Dänen in dem
Lande lagen . Diese veränderte Lage bewog nicht nur
einzelne Personen , sondern auch die mehresten Com-
munen , unbedingte Unterwerfung - . Memorialien der
Kaiserlichen subdelegirten Commission einzureichen .
Unter diesen Submittenten waren denn auch wieder
der Bürgermeister Kettler und Palms , die sich , s»
wie der Wind sich gedrehet , bald submittiret , und
dann wiederum die Submission revociret hakten .
Bei dieser Lage trösteten sich die alten Stände mit
der Hoffnung , der von dem Kaiser zu erhaltenden
Amnestie . Sie glaubten auch , daß nach ihrer Sub¬
mission und der abgegebenen Erklärung , alles in dem
Zustande bleiben würde , worin die Sachen nun

stünden.

( «) Cmder kleine Chronik bei dem Jahr « 1727 . In¬
dessen hat der Magistrat einige dieser aus der
Aktivität gerathene Offeriere , und einige Ge¬
meinen noch lange hernach , und selbst bis zum An«
tritt der Konigl . Regierung salaristret , um dm
Schatten einer Garnison beizubehalten ; doch thatm
diese Pensionisten keine Dimste . Landschaftl . Acten.
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i stünden . Hier irrten sie sich. Das fürstliche Ministe -r727
rium hatte ein anderes beschlossen . Es wollte das
Eisen schmieden , weil es warm war , und die Reni¬
tenten mit Skorpionen züchtigen, so daß sie nie wieder

zu Kräften kommen sollten . Durch die dänischen
und fürstlichen Soldaten ließ es die vorigen Reniten¬
ten empfindlich fühlen , daß sie einen Oberherrn hat¬
ten. Den Unterhalt der vier dänischen Compagnien
mußten die Remtenten, oder die , welche thäklichen
Antheik an der Revolre genommen hatten , allein
stehen. Zu dem Ende ließ der Fürst Steuren aus¬
schreiben. Diese waren sehr beträchtlich. Der Flek-
kenLeer alleini mußte monatlich r oov Rthlr . erlegen« ^

Diese Steuren, welche Renitenten - Steuren hießen,
wurden unter den Renitenten, nach den von dem
Beamten angefertigten Listen, vertheilet . So mußte
der Deputiere Rudolf von Rheden alleine 64 Rthlr.
jeden, Monat entrichten . Außerdem wurden die
Renitenten mit Einquartierungen beleget. In eini¬

gen Häusern lagen zehn und mehrere Soldaten.
Hausfriede und glimpfliche Behandlung wurde mit
baarem Geld« von Soldaten und Officieren erkaufst .
Das schlimmste bei allen diesem war , daß die däni¬
schen oder oldenburgischenSoldaten ihre Weiber und
Kinder Nachkommen ließen , und diese fielen den Ein¬
gesessenen noch lästiger , wie die Väter und Männer.
Diejenigen , welche nicht im Stande waren , die

monatlichen Steuren zu erlegen , deren Pferde ,
! Wagen , Hausgeräth und Länder wurden öffentlich

verkauft. Der Verkaufs - Preiß war bei dem allent¬
halben eingerissenen Geldmangel dem innern Werthe

l oft zur Hälfte nicht angemessen . So sanken denn
! viele begüterte Familien zur Armuth herunter Viels

der Anführer der vorigen Renitenten mußten ihre
Familien , Häuser und Güter verlassen , So wurde

Aa -4 im
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r7 - 7im Leerer Amt den reichstem Eingesessenen , Rudolf

von Rhede » , . Hemrich Gryse, . Heinrich GronevÄ
und vielen andern mehr bei Leib- unh Ledenöstrafe an-
befohlen , das Amt zu meiden . Breie , sehr viele
waren geflüchtet , und hielten sich in Emden , oder in
der Provinz . Groningen auf . Durch rhr zurückge,
lassenes Gesinde , oder durch ihre Pächter mußten
sie die Zahlung der MonatSsteuren besorgen lasten ,
wenn sie verhüten wollten , daß ihre Güter nicht für
jeden Preiß verweigert werden sollten (») . Da , wo
vorhin die fürstlichgesinnten oder gehorsamen Unter«
thauen der Tyrannei und dem Unfug . der Commun -
Herren unterlagen , da seufzte » nun die vorigen Reni¬
tenten unter dem eisernen Joche des fürstlichen Mini .
steril . Die so oft von den Gene '

ralstaaren empfohlene
Moderation .wurde in dieser unseligen Epoche während
der vorigen Anarchie und . des nunmehrigen Despo¬
tismus verkannt . Gewalt trat in die Stelle der
Rechtes und der Billigkeit . „ Zwar waren die Ein¬

wohner Emdens für ihre Personen sicher , da die
.Stadt eine starke . holländische Besatzung hatte (k) ,
aber desto scharfer erholte sich das Ministerium an
ihren außer der Stadt auf dem . platten Lande liegen¬
den Gütern . ,, Mau beschweret - »- so schreibt ein
Augenzeuge — ihre Güter und Lander mit däni-

.„ schen Einquartierungen . Den Danen muß der
„ Bauer seine besten Betten Hergebcn . Sind sie dem
„ Soldaten nicht,g !>k genug , fchzerschneidet er sie mit
„ dem Sabel , und läßk . die Federn Ln die Luft fliegen.
„ Giebk der Bauer seine gemästete Kälber und Lain.

. . . ^ .̂ . . - 7 »,iner
(o) . Landschaft/ . Acten . . . . ,
( t) Sie wurden , noch in dem . folgenden Jahre mit

dem Reaimcnt von Jdzinga und zwey Bataillon
von Nassau verstärket . Ernder kleine Chronik rä
2IM . 1728 . Landschaftll Ätten und conti » . Sxecie ,
ksÄi , x . L49 - - szz . .
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„ mer gutwillig nicht her , so werden sie kurz und guki ? ^

^ « zusammengehauen , und dann verzehret . Das beste

„ Bier muß dem Soldaten gereichet werden , das

1 « schlechtere gießen sie weg . Ist dem Soldaten das

j « Haus nicht gut genug , oder zu weit von dem Haupt -

! « quartier entfernet : so erzwingt er starke Quartier -

«gelber . Wartet der Bauer , wie ein Dienstknecht ,

« dem Soldaten , dessen Weib und Kindern nicht wohl

» auf : so seht er sich einer Mißhandlung aus . Den

« Herren Osficieren müssen die Hände geschmierek

«werden . Ueberdem müssen genau alle Monate die

«Renitenten . Gelder bezahlet werden . Ist kein Geld

» mehr vorräthig , so wird das Vieh , die Wagen und

» das Geräth , und nicht selten unter dem dritten Theik

« des Werthss verkaufet . Die Execukions - Kostest
« betragen viel . Klaget der Bauer , als Pachter ,
« über Gewalt und Ungerechtigkeit , so tröstet mgst
« ihn , daß er alle diese Ausgaben seinem Guths -

« Herrn in Rechnung bringen kann . Kann der

« Bauer nicht mehr bezahlen , .so wird das Landgnth
« angegriffen . Pa macht man sich kein Gewissest
« daraus , es unter dem dritten Theil des WertheS
« loszuschlagen . Finden sich gar keine Käufer ein, .
« so wird es zur fürstlichen Cammer - Rentei gezogen .̂

» Dabei läßt man,es noch nicht bewenden . Hat em

» Eingesessener , der .Stadt Emden ein Capital ans
« irgend einem Kndguch stehen , so wird solches nicht

« selten zur sürstlichen Domainencasse gezogen . Kein

« Schuldner darf bei . schwerer Strafe einem Emdec

« ein Capital abzahieu, . oder Zinsen entrichten , Be -

« sitzet ein Emder einen Erbpachts -Heerd , und befindet
- er sich wegen eines zinsbaren Vorschusses an das

» fürstliche Haus in Compensatio » : so muß der Canon
« entrichtet werden , und die Zinsen bleiben unbezahlt .
« Hak ein Bürger dem Fürsten Geld angeliehen : so

Aa 5 » bäit
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k727 „ hält das Ministerium den Hauptstuhl zurück,

„ laßt die Zinsen stehen . So verfährt man mit dm

„ Bürgern , mit den Predigern , mit den Wittwen und

„ Waisen -' ( ü) . So verfuhr man mit den Emder

Eingesessenen , so auch iM allen übrigen Renitente «

auf dem Lande ( v) .

H. n .

Daß auch die bei Norden gefangene Emder

Afsieiere hart gehalten worden , läßt sich schon ver.

muthen . Gefangen war der alte Kapitajn de Nove,
die Lieutenante Solling und Landgraf , j der Fäh «?

rich Swart , und derOldarssummer Amtmann Wal .

tendorf welcher die Eingesessenen der Emder Herr-

kchkeiten angeführet hatte . Sie wurden erst

Nach Berum und dann im Triumph nach Aurich ab.

geführek . Hier wurden sie eingekerkert , und an.

fänglich mit Ketten belegt . Ihnen wurde der Pro -

ceß gemacht . Der Capitain Nove wurde nach ge-

leisteten Vorstand , sich zu jeder Zeit wieder vor das

Gericht in Aurich zu stellen , im Jul . 1728 seines

Arrestes entlassen . Von der Zeit an hielt er sich
bei seiner einzigen Tochter , die mit dem Hofrichter

Benjamin von Honstede , Herrn von Risum , ver.

heyrathet war , auf . Nach eingeholtem Gutach -

ten von der Iuristenfaeuktät zu Leipzig , wurde er zu

ewiger Gefangenschaft condemniret . Er starb aber

im Oct . 1728 gerade zu der Zeit , wie die Sentenz

erequiret werden sollte , und man ihn von Risum

anfholen wollte . Solling wurde zum fünfjährigen
Gefängniß condemniret , fand aber Gelegenheit aus

Aurich zu entwischen , Landgraf wurde mit ewiger
Landes-

(11) Lwclenz 8eckt en Omckolll p , 122 — 105.
(v) Landschaft! Acten.
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Landesverweisung bestrafet . Der Fähnrich SwarN72 ^
wurde von dem Hofgericht und Schöppenstuhl zu
Wittenberg absolviert , wenn er schwören wollte , daß
er von den Kaiserlichen Dekreten keine hinlängliche
Wissenschaft gehabt Härte . Diese Sentenz wollte
das fürstliche Ministerium nicht publiciret haben .
Dieses widerrechtliche Ansinnen verwarf die subdete «

girte Commission , und stellte dem Ministers dage «

gen anheim , ob es durch den fürstlichen Fiscal die

Appellation interponiren wollte . Dies geschah , und
nun wurde Swart auf eingeholtes Gutachten der

Leipziger Juristensacultät auf drei Jahr desLan -
des verwiesen . Der Amtmann Wallendorff wurde
tondemniret , zehn Jahre das Land zu räumen . Da

sich aber durch Appellationen der Proceß in die Länge

zog ; so kam ihm nachher die Kaiserliche Amnestie
zu statten . Ein paar gemeine Kerls , die sich durch
getriebenen Unfug vorzüglich ausgezeichnet hatten ,
ließ der Fürst am Pranger auspeitschen . Um den
Makel abzuwischen , wurde einer dieser Delinquen¬
ten nachher von der Stadt Emden zum Pförtnet
angesetzet ( w ) .

§. 12 .
Wie die Renitenten verstreuet waren , schwang

sich das Auricher Collegium so fort empor . Es war
nun in dem Besitz der Pacht -Comtoiren , und die

ausgeschriebenen Schatzungen wurden an dieses Col¬

legium entrichtet Die vacanten Stellen wurden
nun wieder besetzt . Aus der Ritterschaft trat
Victor von Hane aus Upgant , als Administrator ,
ein Die zweite Stelle blieb , weil sich kein rittet ,

schastlicheö Mitglied dazu hergeben wollte , noch zur

Regierungs -Acten.
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ryröZeie unbesetzt ( x) . , Die Stadt Norden präsentirte
den Bürgermeister Westenburg zum Administrator ,
und dem vormaligen Secretair des Emder Collegii ,
dem Doctor Zernemann wurde das erste Secreta -

riat wieder anvemaut . Die übrigen vorhin be¬

nannten Administratoren,Grems , Frivag und Bley ^
der Syndikus von Wicht , der Landrentmeister Sief «

ken , und der zweite Secretair Ennen behielten ihre,
Stellen . So war das Personale des Auricher Col «

legii bis auf die Zweite ritterschaftlichs Administra «

tur völlig beseht . Daß das Auricher Administra .

tionscollegium nun in Activitat gesehet war , blieb

immer der empfindlichste Streich , der den alten
'

Ständen je>versetzt werden konnte . . Denn dadurch

waren ihren Repräsentanten , den Administratoren
in Emden , die Lanheämiktel aus den Händen ge«

xmtgen . Eben so empfindlich war es den alten

Ständen , daß sie von den Landtagen , worauf das

Wohl des Vaterlandes beherziget und man sich
über alle landschaftliche Angelegenheiten berathen

Mußte , völlig ausgeschlossen waren . Nur die wur¬

den zu den Landtagen zugelassen , die sich durchaus

unbedingt den Kaiserlichen Decretest unterworfen

hatten . Der ganzen Stadt Emden , den mehresten
Miedern der Ritterschaft , und vielen Eingesessenen
der Städte Nordeil , Aurich und des platten Landes

blieb der Zugang zu den Landtagen gesperrt . Der

erste Landtag nach diesen vvrgefallenen Veränderun¬

gen wurde von der subdekegirtenCommission aufden

17 Jun . nach Aurich ausgeschrieben . Die Verhe¬

tzung der fürstlichen Substdien , der Rückstand dey

Diäten der Kaiserlichen Commission , des Soldes
der

( x) Diese zweite Stelle wurde erst im Oct 1723 mit
Diednch Caspar Arnold von Harn , Häuptling in
Leer und Uttum , wieder besetzet.
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. der Kaiser !. Sa -lvegarde , der Salarjengelder deZl ? ^

Hofgerichcs und deS : Auricher Adminisirationscolle -

gii , die Vermehrung !der Kaiserlichen Salvegarde ,
.die Revidirung der Schahungsregister , die Revi¬

sion des Hofgerichcs, . die bessere Einrichtung des

Collegii . und die Errichtung einer landtagö - Ord¬

nung , waren die Gegenstände , welchs auf diesem

Landtage behandelt werden sollten . Dem Fürsten
Wurden 12000 - Rthr . jährliches Subsidien bewilli - ^
get , die , wermidas Land sich erholen mochte , verhol ,

het werden sollten ; den Kaiserlichen - Commissarien
wurden die - rückständigen und laufenden Diäten (v ) ,
und den Hofgerichks - und Collegiiofsicianken die

rückständigen Besoldungen zugesichert ; Und mit der

Kaiserl . Salvegarde wurde ftquidiret . Dabei

wurde besihlossen , diese Salvegarde bis auf 20s

Mann zu verstärken . Fast alles : übrige blieb aus -

gestellet . Der abgebrochene Landtag wurde wegen
Absterbens des . subdelegirten Commlssarii , des

sächsischen Vieecanzlers Ritter erst am 4 December
wieder , eröfnet --- - Er starb aM z August an einem

Schlagfluß . ^ Seine Stelle wurde wieder durch
den . chursächsischen Hof . Jüstiz -rmd : Appellations¬
rath Christoph Heinrich Edlen Herrn von Berger (2)

besehet . Die . Vörhandlungm auf dem von den
beiden Commissarien Berger und Röber ausge -

schrie -

(7) Dir Commissarken starben sich treflich dabei . Sie
erhielten zufolge derLandrechnungvoin Merz 1727
bis i/Ltz 48525 fl . an Diattn - und ComMisfkons«
kosten ausgezahlet. Auch er hielt die. Wcecaiizierm
Ritter zu den verwandten Vegrabnißkosten ihres
verstorbenen Ehemannes Lvo Rihl .

( r) Die Schriften dieses gelehrten Mannes sind von
Joch er m dem aügem- gelehrten tzexicon i Theii
p. Wz verzeichnet. Er starb als Kaiser/ . Reichs-
hoftakl ) zu Wien 1737 . ^
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B727schriebenen prorogirten Landtag über die ausgeseß. i

ten Puncke , sind nicht von dem Belang , daß ich sie »
hieher rücken kann . Indessen bemerke ich , daß die
Stände zur Bezeugung ihrer Devotion der Fürstin
ein Geschenk mit einer landschaftlichen Obligation d
von 8000 Reichsthaler gemachet haben ( ») . r

?. b
Die alten Stände und darunter vorzüglich Ein « ^

den sahen von einer Zeit zur andern einer günstigen
Kaiserlichen Resolution auf ihre Submission entge- »
gen , und hofften , daß dadurch ihre misliche Lage ^
eine bessereWendung erhalten würde . Erst im De « «
cember dieses Jahres erfolgte diese, schon am 4 Ock. «
ausgefertigte , und den Principalcommissarien , dem »
Könige von Polen und dem Herzoge zugestellte Kair «
serliche Resolution . Sie entsprach gar nicht der »
altsiändischen und emdischen Erwartung . Die Re- „
solrition auf die emdische Paritionsanzeige lautet so : «
„ Die übergebene Paritionsanzeige wird , in re et »
„ nrocio unzulänglich und denen bereits publicirken
„ Kaiserlichen Iu6ic »ti8 und Patenten ganz ringe- „
„ mäß,zumalen aber mit vielen getreuen Unterthanen «
„ nicht zu - noch anständigen Conditionen und Clau - „
„ seln verwickelt , hiemit verworfen : mit dem An- ->
„ Hang jedoch, wenn dieselben ihre Paritionsanzeige „
„ dergestalt , wie die andern getreuen Mitstände vor- «
„ längst gethan , und eö sich gegen der Kaiserl Ma - 8

„ jest . höchsten Respect und Oberstrichterlichen Both - r

„mäffrgkeit gebühret , durchaus gleich einrichten , h
„ auch denen confirmirten von Kaiserl . CommissionS - z
„ subdelegirten an die Renitenten erlassene Anweisun - s
„ gen und Befehlen würkliche Genüge leisten Wr - r

„ den , daß alsdenn auf einkommenden CommissronS -

« bericht,
(») Landschaft !. Acten.
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! » bericht , befundenen Dingen nach , wie Rechtens , 1727
^ »die Kaiserliche Resolution erfolgen solle « (b ) .

! § . 14 .
! Die subdelegirte Kaiserliche Commission ließ
l die Kaiserliche Resolution am 27 . Jan . 1728

durch ihren Commissionsboten dem Magistrat in
Emden insinuiren . In dem beigefügten Schrei »
ben heißt es : » Wir wollen nicht zweifeln , die¬

selben werden die ihnen hierunter annoch geäußerte
»Kaiserliche allerhöchste Gnade mit allerunterthänig -

» stem Dank und mit allergehorsamster Befolgung
«veneriren ; gestalten Wir dieselben dazu , um ihrer
» eignen, und der Stadt Emden Wohlfahrt willen ,
«hiemit ernstlich ermahnen , auch ihnen eine vier »
»wöchentliche Frist einräumen , um die erforderte
»Paritionserklärung — pure und ohne Anstand
»einiger Condition durchaus nach dem Exempel de-

» rer übrigen ostfriesischen Landstände und Einge .
»sessenen — zu thun , und längstens den 11 Merz
»nächstkünftig , schriftlich bei uns einzureichen . —

»Gleichwie nun , wenn hierauf von denenselben nach
»Maasgebung des Eingangs angeregten Kaiserti »
« chen Bescheides in termiuo praelixo die Erkla ,
»rung erfolget ; davon ferner gehörigen Orts also
» fdrt berichtet werden soll ; also wollen wir sodann
« alles dasjenige , was zu ihrem Frieden dienet , und
«bei uns bestehet , gerne und willig beitragen »« —
Die Emder glaubten , daß ihre in dem vorigen Iah »
re in Wien übergebene Submisstons - Anzeige
hinlänglich wäre , diese Kaiserliche Resolution her -
Zegen auf irrige Thatsachen gebauet uüd von dem
fürstlichen Ministerio erschlichen worden . Sie ^
reichten daher nochmale « - dem Reichshosrath eine ^

neue

(b) Com. 8p. k . Bell. p . 285. s8§ . und 2§o . und
Sammlung Kaiftrl. Patente.
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H727neue Vorstellung ein / und eröfneken am l 6 AM

der subdelegirten Commission , daß sie der letzteren

Kaiserlichen Resolution nicht geleben könnten . „ Die

„ Osnaluts bei dem Reichshofrath — schrieben sie,
sind per stib - et obreprioneni super ubigue exprez -

„ sg bypotbess , als wenn die Ostfriesen
'

Untertha¬
nnen wären , welche gar keinen Anthest - an der Re-

„ gierung hätten/extrahiret . Sr . Kaiserl . Majestät

„ als oberstes Haupt und Richter des Reichs wollen

nMemalen etwas anders , als was die Justiz will .

kDaß aber dieselben wider die Justiz etwas wollen

§ sollten , solches kann , ohne Derselben diegrößke

„ Unehre und allen Ungehorsam zu erzeugen , nicht

„ einmal gedacht norden . Da man also nicht super

npokeliake , sondern einzig und allein super voluawls

„ rechtsireicig ist , so ist hier keine Widersetzlichkeit

„ und Ungehorsam vorhanden . Da auch diese

„ Sache von neuen bei dem Reichshofxath bekenn-

„ termaaßcn unter Relation und Deliberation ist,

„ und wir nicht zweifeln mögen , Sr . , Kaiserl . Ma¬

jestät werden dem bedrängten Ostfriesland und uns

„ den Genuß Ihrer und unserer Freiheiten und Ge¬

rechtigkeiten allergerechtest « »gedeihen lassen ; so

„ wird eS sich wohl nicht fügen , solcher allerhöchsten

„ OrtS vorseyenden Relation , Deliberation und dar-

qüuf zu erfolgendem Cvncluso vorzugreifen . Es

„ muß also die Sache bis dahin auSgestellet bleiben ,

„ und kann also nicht weiter in uns gedrungen wer -

„ dem " Die Kaiserl . Resolution hatte also meist

die Würkung , die das fürstliche Ministerium erwar¬

tet hatte Nur ein Rathsherr Teelman , drei Vier¬

ziger , die Dockoren Staal , Rösing und Meiners

und der Deichrentmeister Arens Hatten sich , weil sie

ansehnliche Landgüter hatten , wovon die Renitenten -

steuer entrichtet werden mußte , unbedingt submitti -
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ret . Die Folge davon war , daß diese Männer votier ?
dem Magistrat ihrer Bedienungen entsetzet wurden .

Auf die von der subdelegirten Commission darüber

erhaltene Weisung , erwiederte der Magistrat :

« Ein Mitglied eines Collegii kann wider die Solle -

«gialschlüsse nicht handeln . Thut ein Mitglied sol -

«cheS , so danket es von selbst ab . Nur diese ihre
« Handlung , nicht aber die Submission ist die Ur .

« sache der Suspension ; indem jeder in der ganze »

« Stadt in aller Submission und Unterwerfung ge .

„gen Sr . Kais . Majestät einhergehet « ( c) .

§ - » 5 -
Der seser wird mir erlauben , hier einige An «

merkungen zu machen . Die Stadt Emden hatte
sicham l6Iun . denKaiserl . Decreten und Verordnun¬
gen in der That völlig unterworfen , und dabei nur
blos gebeten , daß die Accorden und Freiheiten des
Landes und der Stadt möchten aufrecht erhalten wer¬
den , und dann daß die Kaiserlichen Decrete nicht
nach der Strenge zur Execution gebracht werden
sollten . Daß diese SubmissronS .anzeige nicht als
gültig angenommen worden , befremdet um so viel

mehr , weil diese beide letzte Clauseln nicht als eine
absolute Bedingung , sondern nur als eine Bitte , de¬
ren Gewährung der Kaiserlichen Gnade anheimgs -
stellet war , angehänget worden . Gesetzt auch , diese
Clauseln sollten eine (^ooäuiu tine gus nou , wie es
denn wohl freilich die Meinung der Emder gewesen
seyn mag , vorstellen , so läßt es sich wenigstens nicht
emsehen , daß etwas unbilliges darin stecke. Hatte
der Fürst nicht von jeher auch während der ausge¬
brochenen Unruhen versichert , daß die LandeSverrrä -

gs
(c) Lont . 8x . k . p . zot — Z24 , .

Dstfr . Geich . Bb
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» 727ge nicht geschmahlert werden sollten ? War der

Fürst , auch ohne eins solche Versicherung , nicht ver-

Lunden , den Zwischen seinen Vorfahren und den

Ständen - errichteten und von ihm angenommenen
und beschwornen Verträgen nachzukommen ? Sagt

nicht selbst der Kaiser in dem Decret vom 18 Au¬

gust 1722 , daß die Kaiserlichen Verordnungen sich

auf die klare LandeSverrräge und verbindliche Zusa -

-gen gründen sollten ? Daß sie lerne Mitigation der

Sxecution baten , daraus läßt sich wohl keine Reni¬

tenz der Kaiserlichen Dekrete folgern ; vielmehr

lieget schon in diesem Gesuche eine Anerkennung und

Befolgung der Kaiserlichen Verfügungen . Stehet

doch jedem Jnquißten frey , auf Linderung der Strafe

anzuhalten,warum sollte denn ein solches Anliegen der

SkadtEmden verarget werden ? Da nun aber dieser -

benannte Submission nicht angenommen war , muß¬

ten die Emder und die ihnen noch hin und wieder

anhangenden Stände auf den in der That nieder-

schlagenden Gedanken hingeleitet werden , daß die

Landesverträgs vernichtet werden sollten , und sie im

eine Gnade zu hoffen hatten . Eben darum ist nie

eine nähere Submission erfolgst . - Im Jahre 172 ;

war der nämliche Fall . Die Ritterschaft , Emden

und viele von dem dritten Stande hatten sich auch

damals den Kaiserlichen Dekreten unterworfen , die

dabei gefügten Bedingungen der Kaiserlichen Drei¬

sten anheim gestellet ; und nach deren Erfolg den

völligen Gehorsam augelobek . Diese Submissicu

war auf Einleitung des fürstlichen Ministern und

der subdelegirton Commission von dem Reichshch

rath als . unzulänglich verworfen . Die Folge da¬

von war Verzweiflung , und daraus floß eine schreck«

leche Empörung und ein Unfug , wovon die deutsche

Geschichte in diesem Jahrhundert kein Beispiel aus«
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zuweifen hat . Durch diesen Vorgang belehret ,
würde vielleicht das fürstliche Ministerium von sei¬
nem irrigen System , womach dasselbe die Strenge ,
der von den Generalstaaten so oft angerachencn
Moderation vorzvg , abgegangen seyn , wenn sich
nicht nunmehr die Umstände zum Nackcheil der Re¬
nitenten so sehr geändert hätten , daß sie allem An¬
sehen nach nie wieder zu Kräften gelangen konnten .
Das alte Administrationscoliegium hatte nemlich
eine leere Casse , war außer aller Aekivitat , und dis
Stadt Emden war von Mitteln entblößet , « ins
Garnison zu unterhalten . Dagegen hatte der Fürst
seihst eine Miliz von vierhundert D ann , worüber
der Erbprinz Carl Edzard selbst als Oberster und
Chef bestellet war ; ferner war die Kaiserliche Sal¬
vegarde bis auf 20O Mann Verstärker , und der Chef
und Oberste dieser Salvegarde , Freiherr von Haf¬
linger war dem fürstlichen Hause zugethan ; dann
standen die vier Compagnien Dänen noch in dem
lande , und endlich konnte der Fürst im Nothfall den
Zutritt der Harlinger sicher erwarten . Es ließ sich
also gar keine neue Empörung mehr gedenken .
Durch diese veränderten Umstände , welche sich nach
dieser gackzen läge allem Ansehen nach nickt wieder
ändern konnten,wurde das fürstliche System von
neuem bewurzelt . Die Emder Submission wurde
verworfen und die vorigen Renitenten wurden mit
der äußersten Strenge behandelt .

Die subdelegirte Commission hakte den Emdern
Zur Einbringung einer neuen völlig unbedingten §) a -
ritionsanzcige bis zum l l Merz Frist vetstaktet ,
und der Kaiser hakte sich nach einer solchen Anzeige
eine nähere ÄesoiutiöN / nach Bewanbniß der . Ilm «

Bsi s stände
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i727stände Vorbehalten . Man sollte daher vermachen ,
daß die subdelegirte Commission diesen perem -

torischcn Termin würbej abgewartet , und bis dahin
die Execution , wo nicht völlig eingestellet , dennoch
ermäßiget haben . Dies geschah aber nicht . Die

Strenge , womit die Execution angefangen war ,
wurde nicht nur fortgesehet , sondern es wurden auch

noch immer neue Mittel ausgefunden , die vor¬

maligen Renitenten überhaupt und die Stadt Em¬

den besonders zu ängstigen und zu drücken . So

wie die Kaiserliche Resolution vom 4 Oct . 1727
in Ostfriesland eingegangen war , harte die subde¬

legirte Commission an die gehorsamen Eingesessenen
eine Verordnung unter dem 1 l December folgen¬
den Inhalts ergehen lassen : „ Demnach die ge .

„ horsamen Stände und Eingesessenen bereits ihre

„ glaubhafte Liquidationen des erlittenen Schadens

„ mit Benennung derer , so dergleichen Frevel auS-

„ geübet , bei der Commission einzureichen , mnge-

„ wiesen worden ; als wird , nachdem diese von den

„ mehresten erfolget , denen übrigen , zur endlichen

„ Einbringung ihrer Schadenrechnung annoch eine

„ vierwochentliche Frist peremtorie eingeräumt , da

„ denn alsosort , zur Erreichung der Kaiserlichen al¬

lerhöchsten Intention , und zu derer Interessenten
„ Satisfaction und Vergnügen , das gehörige ferner
„ hierauf verfüget werden wird " ( ck) . Um die Re¬

nitenten außer Stand zu sehen , zum Nachtheil der

Jndemnifationscasse irgend eine Verfügung zu tref¬

fen , so erließ unter dem 20 December die Com¬

mission eine in der T :) at sehr harte Verordnung .

Darnach wurde den Renitenten untersaget , ihre un-

beweg -

(ü) Sammlung Kaiser !, und Commiss. Patente, un>
Landschaft !. Acten .
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beweglichen Güter zu veräußern , und durch Testa - r/2 ?
mente oder irgend eine andere Art darüber zu dispo -

niren . Den Schuldnern wurde bei Strafe doppel¬
ter Ersetzung vsrbothen , die Capitalien so wenig ,
als die Zinsen einem Renitenten abzuführen , und
dann wurden alle Eingesessenen bei schwerer Ahn -

tung gewarnet , sich mit einem der Renitenz schul¬
digen oder auch verdächtigen Mann in Handlungen
oder Tractaeen einzulasssn . Es ist nun leicht zu er-

achten, daß die Kaiser ! Commission mit einer un¬

geheuren Menge Jndemnisationsgesnchen und Scha¬
denrechnungen belästiget wurde . Außer den aus -

geworfenen Rechnungen , sind mehr als2 ; oo Scha -

den- Specisicacionen nach vorhergegangener Modera¬
tion für gültig angenommen . Die größte Rech¬

nung ließ der Fürst selbst einreichen . Sie betrug
242762 Rthl . ly schill . lo ^wpf Die Beamten und
andern fürstlichen Bedienten schlugen ihre Schä¬
den auf ? , 97 ; Rthl an . Die neuen ordinairDepu -

tirten berechneten ihren Verlust auf l ; o ? 8 Rthl . und

dieAdminisiratoren und übrige Ofstcianten des Auri¬

cher Collegii auf 264 ^ 0 Rthl . Alle angenommene
Schadenrechnungen überhauptüberstisgen die Sum¬
me von 620000 Rrhlr . ( e) . Sich einigermaßen
Lust zu verschaffen , um sich durch diesen Berg hin¬
durch zu arbeiten , moderirten die Commissarien dis

Rechnungen , so wie sie es billig fanden , und ließen
dann den Damnistccuen den Zenonianifchen Eid

schwören. » Ach schwöre zu Gott " — so lautet die .

ser Eid — » daß mein , von denen Renitenten erlit¬
tener , und mir von !§ . kl . insonderheit zugefügter
» auf . - . Rrhlr . liquidirter , von derj Kaiserlichen
» subdelegirten Commission aber aus - « « Rthlr .

Bb z
'»mode .

E) Landschastl . Acien.
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I7Z7 moderirter Schade , unter der gemäßigten Sum -

„ me sich ni -ht belaufe , sondern ich wenigstens so

„ viel würklich eingebüsset und zu fordern habe ; So

„ wahr mw Gott helft !" Die Erben schworen nach
dieser Forme ! den Glaubenöeid . Zwischen den

Pächtern und den Eignern entstanden häufige Pro¬

teste über die Frage : ob und in wie fern jene den

erlittenen Schaden , diesen in Rechnung bringe »
könnten , oder den Schaden selbst stehen müßte » ?

Diese Processe zu beschleunigen , entwarf die

Commission ein Regulativ , wornach diese streitige
Puucte , nach Maasgabe , ob entweder der Eigner ,
oder der Pächter , oder beide zugleich Renitenten ge-

wesm,oder aber beide zu der ElastedergehorsameU ».

rerti ) -neu gehöret haben , entschieden werden sollten.
Alle hierüber entstandene Proresse zog die Commis¬

sion an sich, , und untersagte dem Hosgericht , sich
darüber feine Judicamr anzumaßen . Noch giengdie

s Commission einen Schritt weiter . Sie verordnet ,
daß ein Renitent in diesen und andern bei ihr oder

. der Eanzelei vorschwebenden Processen des Prioile -

gii Remissoriale bei dem Hofgericht nachzusuchen
verlustig ftyn sollte . So wurde denen Renitenten
die Rechtswehlthat genommen , die die Accsrde
und dis Landesconstitution den sämmtlichen Einge¬
sessenen feierlich zugesichert hatten . Um zu verhü¬
ten , daß auf irgend eine Weise ein Renitent bei

den Gerichten Vorschub erhalte ; so hatte bereit

unter dem 2 2 sten Scptbr . und g Novemb . i ? r ?
dis Commission verordnet , daß keine Advocaten und

Cousulenken bei § >ber - und Uruergerichken zugelaßen
werden sollten , dis sich nicht förmlich submimrethat¬
ten . ?iuf diese Verordnung mußten alle Gerichts -

Personen bei hundert Goldgülden Strafe Halm.
Da bei diesen Umständen Richter und Sachwalter

wider
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. wider die Renitenten eingenommen waren ; so läßt ! /28

sich leicht vermuthen , daß eben nicht säuberlich in

den Gerichten mit ihnen verfahren worden . Dis

subdelegirte Commission hatte nun in dem Frühjahre

und den Sommer hindurch sich mit der Liquidation

der eingegangenen Schadenrechnungen , mit Fest¬

setzung und der Moderation derselben beschäftiget ,
und unzählige Zenonianische Eide abgenommen .

Im August hatte sie sich größtentheils durch diese

Acten hindurch gearbeitet , und nun verordnete sie

unter dem .6 Aug . 1728 : » Demnach in dem Kai¬

serlichen Patente vom 9 Junii 1726 die osifriest -

«schen Renitenten , zur Abtragung derer , denen ge -

» horsamen Eingesessenen verursachten Schäden con -

„ demniret worden , wir auch an der Einrichtung die -

»ser rveitläuftigen Sachs im Werke begriffen ftyn ,

« und dabei der Nothdurft befinden , daß die denen

»Renitenten zugehörige und bei denen Eingesessenen

« hiesigen Landes ausstehende Capitalien annotiret

« werden , um erheischenden Falles , selbige , so weit

» es nöthig , zur Jndemnisationscasse mit zu ziehen :

« als werden alle und jede Eingesessenen hiermit er ,

« mahnet , diejenigen Capitalien , welche sie an die

» Einwohner der Stadt Emden , imgleichen an die ,

« bei der vorigen Rebellion gewesene so genannte
> « Communherren und andere Renitenten zu bezah «

« len , oder zu verzinse '. ; schuldig , bei der Kayscrli ,

I « chen subdeiegirten Commission binnen vier Wochen

. « anzuzeigen , inzwischen aber angeregte !? ihren Cre -
' « dikoren weder Capitalien noch Interessen , bei Ver -

1 « meidung doppelter Bezahlung abzutragen . Und

j « daferne Jemand , dieser Verordnung Zuwider , der --

i « gleichen Schulden gefährlicher Welfe verschweigen

, « würde , so soll derselbe mit Strafe doppelkerBezah -

^ « lung angesehen ^ und demjenigen welcher solches
Bb 4 «ent»
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i728, . entdecket , mit Verschweigung seines Namens , eine
» billige Belohnung zu g pro Cent zugeleget wer-

« den « ( k) .

§.
Die Stadt Emden vorzüglich empfand die Un¬

gnade des Fürsten und die Härte der Kaiserlichen
Commission . Das Fürstliche Ministerium bestand
darauf , diese Stadt , wenn sie auch sich den Kaiser¬
lichen Verfügungen unterwerfen und ihre Reue be-
stäkigen sollte , auf ewig aus dem Adminisiratkons -
collegio zu verdrängen . Von je her hatte Emden ,
als die größte und volkreichste Stadt , einen bestän¬
digen Repräsentanten , dagegen die beiden andern
Städte Norden und Aurich nur einen gemeinschaft¬
lichen Administrator in dem Collegio gehabt . Wie
mm in diesem Frühjahre zwischen dem Fürsten und
den Standen eine neue Instruction für das Colle¬
gium ausgearbeitet wurde , und die Ständern dem
Project nur provisorisch die Stadt Emden ausge¬
schlossen hatten , sagte der Canzler Brenneisen : ,,Em -

« den verdienet nicht , daß sie jemals wieder einen
» Administrator bei dem Collegio ansshen könne . 8e -

» reliiüuiw « und die gehorsamen Stande haben auch
» ein jun gugelimm wider Emden , dessen sich zu be-
» geben , kein Grund vorhanden ist . Emden hat dem
» Lande so viel Unglück seit mehr als hundert Jah -

» ren zugebracht , daß man nicht genug darüber kla¬
ngen kann . Wessen man sich zu einem solchen Ad-

» ministrator zu versehen habe , solches hat die verj¬
age Zeit mehr , als zu viel gelehrek " Dann ließ
der Fürst unter dem 2 Z Januar das Mahlen auf den

Mühlen in Emden bei Confiscation des Getraides
and

(f) Sammlung Katserl . Patente » .-Landschaft!. Acte«.
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und bei 2S Goldgülden Strafe verbieten . Diesesl7S8

Verboth erstreckte sich sogar auf die Emder Herrlich ,

keiten selbsten (Z ) . Ferner foderte der Fürst nun den

zwanzigsten Theilvon den Erbschaften und Legaten ,
dis an des Erblassers Seikenverwandten , welche in

Enden wohnen , verfall - n würden . Der Fürst hielt
sich dazu nach dem Retorsionsrechkwegcn der in Em¬
den eingeführten Collateraiabgabe befugt . Mit al¬
len ihren Kräften sträubten die Emder sich wider diese
fürstliche Verordnung . Sie behaupteten , daß ihre
Collateralgabelle gar nicht ungewöhnlich sey, indem

auch Nürnberg . Speier , Leipzig , Wien , Augsburg
und andere Städte mehr , eben dieses Recht spercir -

tcnchaß ihnen in dem DelfstlischenVergleich Art . 59 .
die Befugsamkeit in ihrer Stadt Statuten und Ord¬

nungen zu machen zugesichert worden , und sie noch
nach dem Haagischen Vergleich von 1605 H . 4 .
die Güter ihrer Eingesessenen mit Jmpost und

Schahungen belegen könnten . Dann führten sie auS ,
daß sie in einem mehr als dreißigjährigen ungestör¬
ten Besitz dieses Rechts sich befänden , sie also dis

Verjährung vor sich hätten ; ferner , daß es so wi¬

derrechtlich als unerhört sey , wenn ein Landesherr
von seinen eigenen Unterthanen von verlassenen Erb¬
schaften eine Gabelle fodern wollte , und endlich der
Fürst nicht ermächtiget sty , zufolge des Haagischen
Vergleichs von 1662 . ( Brenneisen D . 2 . p .
einen auswandernden Unterthanen mit einer Nach¬
steuer zu belegen , es sey denn , daß mit Zustim¬
mung der Stände besonders wider solche Länder , wo
das Abzuqsrecht von oftfriesischen Eingesessenen ge¬
ködert würde , ein anders verordnet werden sollte .
Hierüber entstanden nun sehr viele Processe bey dem

Bb ; Reichs -
E) Landschaft!. Acten .
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7r8Reichscammergericht zu Wehlar , die noch bei An¬

tritt der Königlichen Regierung vorschwebten . Diese

Processe wurden nachher ausgerufsn , weil der Ko -

nig der Stadt ihre Befugsamkeit zur Collatecal -

foderung bestätigte und das Retorsionsrecht nicht ver¬

langte . Doch dies im Vorbeigehen (b) . Dieses

Retorsionsrecht , worauf der Fürst bestand , ließ sich in¬

dessen wohl justificiren ; weniger aber ließ sich das Ver¬

fahren bei dem Deichwesen rechtfertigen . Wie der

Fürst und die Stände keine Mittel mehr sahen , die

Deiche herzustellen , und das Land von seinem un¬

ausbleiblichen Ruin zu retten ; faßte Emden allein

in demJahre 172z mit patriotischer Hand dieses

große Werk an , und vollführte es zur Zufriedenheit
des Fürsten und der Stände , gooooo Gulden wa¬

ren zur Bestreitung der Kosten in gewissen bestimm¬
ten Jahren , ohne Concurrenz der Landescasse , von

den ober , und niederemsifchen Deichachten verspro¬

chen . Zu ihrer Sicherheit war ihr feierlich die pa¬
rate Execution und eigenmächtige Hebung der , zur

Tilgung ihres Vorschusses , auf die Länder in der

ober - und niederemsischen Deichacht gelegten Schat¬

zungen zugestanden . Auf diesen förmlich gemachten
Contract hatten die Generalstaaten der Sadt Em¬

den , deren Cämmereycasse zu einem solchen Vor -

schus viel zu ohnmächtig war , zugestanden , eine an¬

sehnliche Summe Geldes in Holland aufzunehmen .

Diese sollte sie vor und nach , so wie sie von den

Deichachten befriediget worden , wieder zurückzah -

len . Die Emder waren durch diese NegoMion
En den Stand geseßet , die Hand an das Werk zu

legen.

(g) Landschaft !. Acten und gedrucktes Memorial an
Sr . Königl . Majest . in Preußen von der EoLatera !«

abgabe .
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legen . Durch ihr kluges Benehmen , durch ihre 172z
Betriebsamkeit , und ihren uneigennützigen pa¬
triotische » Eifer — dies Zeugniß gaben ihnen der

Fürst , dis Stände und Kunstverständige — entris¬
sen sie die Provinz den wilden Wellen , retteten dem

Fürsten seine Domainen , und gaben den Eigentü¬
mern ihre verlohme Ländereien zurück . Mir den

Eigentümern der unter den Deichachten sortiren -

den Lander , woraus ihnen die parate Execution zu -

gestanden war , verfuhren sie , ihrer drückenden Schul¬
denlast ohnerachtet , mit solcher Nachsicht , daß sie
in diesem Jahre 1728 außer der holländischen
Schuld , selbst über 4000s Gulden in Vorschuß wa¬

ren . Und welchen Dank erhielten sie nun , und was

war der Lohn ihrer Arbeit ? Dem fürstlichen Mini -

sterio gefiel es , sie ohne Proceß , ohne eine Liciscon -

tesiarion , der Hebung der ihnen bewilligten Schat¬

zungen zu entsetzen , ihnen die Execution zu sper¬
ren , und der fürstlichen Jndemnisacionscasse die

Präferenz zu geben ( i) . Warum ? Sie warm
Renitenten , und einem Renitenten muß man so we¬

nig , wie vormals einem Ketzer Glauben halten .

Noch mehr ! Bei Errichtung des im Aug . : 72z
mit Emden abgeschlossenen Contracts war zugleich
beliebet , daß , sobald die ober - und niederemsische
Deiche von Emden verfertiget , und das Werk abge¬
nommen worden , selbige von den Deichachtsinteres - -

senken selbst unterhalten , und dis Aufsicht und das
Direktorium gewissen Sachkundigen Männern zwölf
Jahre lang anvertrauet werde » sollte . Dazu
hatten die Stände und die Stadt Emden den Ad¬

ministrator Bernhard Heinrich von dem
'
Appelle , Leo

von

( ' ) Landschaft !. Acten . Lmllenz Rrebt sn Onsclr «
p . 91 — 96 . Lonl . 8x . t . p . zzz .
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172800 » Wingene , Remt RemtS und den nachherige ,

Bürgermeister Haus Bonns Panneborg ernannt .
Wie nun 172z die Deiche überlieferst waren , strich
der Fürst die Namen dieser Depukirten aus , weil

sie , als Renitenten , zufolge der Kaisers . Resolution ,
gller Ehren , Würden , Freiheiten , auch Leib und

Lebens verlustig seyn sollten . Dabei ließ er am oz .

August eine neue Instruction zur zwölfjährigen

Aufsicht über die Ober » und Niederemsische Deichacht

anfertigen und publiciren . Sie fand indessen von

allen Seiten so vielen Widerspruch , daß diese Auf.

sicht in Stecken gericth . Die Niederemsische Deich¬

acht setzte indessen ein solches Zutrauen zu Emden ,

daß sie im Ock . 1725 das Directorium ihrer Deiche

und die künftige Reparaturen Emden allein austrug .

Das Andringen der Deichacht und der Zuspruch der

Stände bewog den Fürsten über die Renitenz wegzu-

sehen , und das Emden überlassene Direckorium zu

bestätigen . Der Erfolg entsprach der Erwartung .

Bei der Deichvisitation 1727 wurden die Nieder -

emsischen Deiche in dem besten Stande vorgefunden .

Nun aber zog der Fürst 1728 auf einmal seine vor¬

benannte Instruction wieder hervor , und ließ sie zur

Nachlebung publiciren . Die Kaiser !, subdelegirte

Commission ertheilke hierüber ein Manukenenzdecret ,

und gab den Ober - und Niederemsischen Deichochts -
'

Interessenten jedem bei Strafe von fünfhundert Gold -

gülden auf , sich darnach gebührend zu richten . So

war denn das der Stadt Emden einstimmend anmr -

traute Deichdirectorium der Niederemsischen Deich¬

acht aufgehoben ( k) . So drückt sich ein Emder

Schriftsteller darüber aus : „ lcket rvn üiM äe

» Voorstl . Umiilern , 6ie c!s Ltsclt Lausten lärme

„ !) snc !r-

( k) Fürstl . gedruckte Instruction . Sammi . Kaiser!-

Patente und landschaftl . Acten .
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„ Oancirbgarbeist te belooirsn kcbu ! 6ch rvn , 66172g
,,k .eAenten 6er 8m6t van 6en Ovic xilioAsn , en 6is

« vLli bsar beließe Astrouve iVlanncn ^ om 6s

» Oylcon te malcsn en on66rbou6eii , en '^.ulks met
pn I^evenkAsvZgr irrst een oudelslirvstvics

„ Iver en iiresrev6eel8 tot nu koe kontier 6e AL -

„ riuZsts LelooninZs verricht lrc-bbsu : » Iumseäs 6e

« overi ^ e OEcisnken van 6en Ovlc 6e f »äko caÜs ^
» ren , en Aslreei sn6eren Anteilen , en ->ÜS5 6uz

,,6gmA inrieliten , 6st Icinäeir buiken alle r^clivi -

» teit vtzitslt en niet in kisat ir een Ltniver te innen ,
«VLn 6e eon66srsi ) ! e 1' enninZen voor !>cr ir^ Icen,
„ ich on6erbou6sn 6er O ^ken voorAsiclroken . I) it
» in meer als onbeiclrr ^ st^ lts OriAsreclitiAlreid en
„bsrbsriscir Vervsrvn/ ' ( I)

§. l8.
Noch mußte Emden einen harten Stand aus -

halten . Am 20 . May wurden die Emdcr Herrlich¬
keiten , zum Behuf der Jndemnisakion der gehor¬
samen Unterthanen wegen der bei der vor igen Rebel¬
lion erlittenen Schaden sequestriret . In Leer war
das Hauptquartier der Kaiserlichen Salvegarde , und
in Norden stand ein Kaiserliches Commando . Die

Kaiserlichen Truppen rückten in aller Stille von Leer
und Norden aus , und trafen am 20 . May des Mor .

gens früh in Oldarsum ein . Von hier aus betaschrr «
ten sie kleine Commandos nach den übrigen Herrlich¬
keiten . Sobald das letztere Commando in Wolt¬

husen , also nahe vor Emden , Posto gefasste hatte ,
verfügte sich ein Ossicier nach Emden , um den Com -
mendanten , den holländischen Oberstlieukenant Felt -
mann von der Sequestration zu unterrichten , und

ihm alle Bksorgniß für einen Angriff auf Emden zu
beneh -

( I) kluücns kecbt en Onlclr.
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^ sZbenehmcn . Die erste Verrichtung des Kaiserlichen

Obersten von Höslinger war , daß er in st der Herr¬
lichkeit die gerichtlichen Acten , und besonders die

Rcrtteybüchcr durch den NotüriuS Wilde versiegeln
ließ . Dann oeranlaßte er schleunig eine Versamm¬
lung der Eingesessenen . Diesen ließ er die Com -

inisstüns - Patente publiciren . Nach der Publikation
wurden sie an alle öffentliche Oerter angeschlagen (m).
So lautet dieses merkwürdige Patent : ,, Wir zur
„ Kaiserlichen Commission in den ostftiesischen standet«

„ Differenzier ! suddelegirte Rache fügen denen Ein -

„ gesessenen der Herrlichkeiten Oldarssum , gros und

„ klein Borssum , Iarssuin , Up - und Wolthusen ,
„ und derer dazu gehörigen Kirchspielen Ganderssum ,
„ Rorichum , Tergasts , Simonswolde und Widdels -

„ wehr hiemit zu wissen , welchergestalt , nachdem

„ Jhro Kaiserl . Majestät , daß denen gehorsamen
„ Uncerthanen die ihnen , bey der vorgewesenen Empö¬

rung , zugefügren Schäden , aus derer boshaften
„ Vaterlandes Feinden Vermögen , ersetzet werden

„ sollen , allergnädigst anbefehlen , und aber Neichs -

„ und Landkundig ist , daß alle aufrührischs Rath -

„ schlüge von denen zu Emden geschmiedet und aus -

„ gesichtet worden ; wir solchemnach nicht umhin ge,

„ könnt , mit Vorbehalt derer von denenselben in alle

„ Wege verwürkten Strafen , vorerst , zum Behuf

„ angeregter , denen gehorsamen Eingesessenen zugute ,

„ allerhöchst ungeordneten Indemnisakion , obbemel -

„ deke emdische Herrlichkeiten dergestalt zur Sequestra -

„ tion zu ziehen , daß die daraus zu erhebenden Ein -

„ fünfte , zu obgedachtem Endzweck , bis Zur ferneren

„ Verordnung angewendsk werden sollen . Jni

„ übrigen wird denen Eingesessenen , subdelegirttk

„ Commisstons wegen , ernstlich bedeutet , daß sie veü

„ dem »

sm) Landschastl . Acten .
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„denen vorhin an dft Stadt Emden , oder deren Ge - 172z
„ richtöverwaltsr bezahlten Abgaben und Schuldig -

„ keilen , weiter nichts , bey Vermeidung doppelter
„ Bezahlung , und willkührlicher Straft , weder

„ heimlich , noch öffentlich , nach Emden , sondern
„solches an die zu verordnende , und ihnen nächst be¬

gannt zu machenden Sequestrations - Gerichksver «

„ walter ( n ) , denen auch die Verwaltung der Justiz
„anvcrtrauet ist , zu entrichten haben . Womach
„ allenthalben die obgedachken Eingesesftnen sich ge¬
hörig zu achten haben , und dagegen , durch der Stadt

„ Emden angemaßtes Gebot oder Verbot , bey ern -

„ sicr unnachbleiblicher Straft , sich keineswcges irren

„ lassen sollen : gestalt sie denn auch hiermit in so weit ,
„ und nach Maaß und Vorschrift dieses Patents von

„ denen Pflichten , womit sie ermeldeter Stadt etwa
„ verwandt , subdelegirter Commissionö wegen , los -

„gezahlet werden ." An die Prediger in den Herr¬
lichkeiten war eine besondere Verordnung erlassen .
Darin wurde ihnen bei schwerer Verantwortung an .

befohlen , sich genau nach den Kaiserlichen Patenten
zu achten , keine Mandate von den Bürgermeistern
und Rath der Stadt Emden anzunehmen , und ihrer
nicht mehr in den Kirchen - Gebeten zu erwähnen ,
sondern sich bei allen Vorfällen , besonders in Absicht
des Pakronakrechkeö und bei sich ereignenden Vacan ,
zen an die subdelegirre Commission zu wenden ( 0 ) .
Da die Emder sich erkläret hatten , sich stille zu hal¬
ten , und sie es jetzt bei Abwarkung der Kaiserlichen
Resolution ans ihre letztere Parikions - Anzeige ge¬
fährlich erachteten , sich wieder mit Gewalt in den
Besitz ihrer Herrlichkeiten zu setzen : so ließen sie e6

bei

(n ) Der Sequestration ^ - Gerichts - Verwalter hieß
Funck .

(o) Samml . Kaiser !, und Commiss . Patente .
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r/szbei einem Protest bewenden . „ Man hat noch nie

„ gehöret — schrieben .ste an die Commission , — daß

„ Jemand wegen einer Jndemnijation wider Emden

„ eine Fobcrung gemacher haben soll , wenigstens ist

„ soiche Fodenmg uns nie zu Gehör oder Gesicht ge.

„ kommen . Vielweniger ist ein Liquidum , xrssviL

„ CLulae coAlttNous ex nustitls z>Lrtibu8 , wie allezeit

„ nach bekannten Rechten geschehen muß , auögesun -

„ den . Um so vielmehr ist also die nächtlicher Zeit

„ angemaßte militairische Sequestrationö - Nehmung

„ der Herrlichkeiten , cm sich , nach den Rechten null

„ und nichtig , weswegen die Stadt die legale Pro -

„ kestarion dawider hiemic ansüget .
" Nicht blos die

Emder Herrlichkeiten , sondern auch einige Privat -

Wohnungen und Güter dererjenigcn , die man für die

ersten Renitenten hielt , wurden stquestriret und mit

einer Kaiserl . Satvegarde beleget . So wurde unter

andern das Haus des Depurirten Rudolf von Rhe¬

den , und das adliche Haus des ritterschaftlichen

Administrators von dem Appelle zu Midlum stquestri -

ret . Gerne hätte auch die subdelegirte Commission

sich der Person des Administrators von dem Appelle
versichert . Er hielt sich aber immer in Emden aus

und so konnte sie sich seiner nicht bemächtigen . Sie

hatte zwar im Januar von dein Magistrat in Emden

verlanget , ihn zu arreciren , und ihn ihr auszulieftrn ;

allein der Magistrat hakte dieses ihn sehr befremden¬

de Gesuch abgeiehnet . Sie müssen uns erst , erwie.

derte der Magistrat , ihre speciale Autorisation die

Glieder der Stände in gesangliche Haft zu ziehen,

mittheilen , alsdeun wollen wir uns naher erklä¬

ren ( s>) .
§ - I9 >

(x ) Landschaft ! . Acttn und Lont . 5xec . ksüi p . ZI9 >

und Zr8
°.
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§ . 19 . 17- 8

Wie dachten die Emder , und die einzelnen statt -
bischen Glieder , die sich noch nicht unbedingt sub -
nnttiret hatten , über das V - rfahreir der subdelrgirren
Commission und des fürstlichen Ministe ! ii ? D -es
ist eii»e Frage , die sich von selbst auflöftt . Nicht so
leicht lasten sich die Gesinnungen und die DentungS -
an der gehorsamen Stande bei den commissarischen
und fürstlichen Verfügungen ausspahen . So wie

vorhin die alten Stände von der grh - imen Commis¬
sion , von den Administratoren des Emder Collegii

'

und von den ordinair Depurircen geleittt wurden : so
machten denn nun die Administratoren des Aunchev
Collegii , und die neuen angesttzleu ordinair Deputir -
ten den Phalanx der gehorsamen Stände aus . Das

Wiederauskommen der alten Stände war schnur¬
stracks wider ihr Interesse , weil sie alsdenn Gefahr
liefen , ihre Posten und die damit verknüpften Be¬

soldungen und Emolumente zu verlieren . Sie waren

grabe solche Männer , die sich gleich vom Anfang an
sudmitkiret hatten , die darum von den Renitnken

vorhin vorzüglich gedränget , und zum Thell leibst
aus der Provinz verbannet gewesen waren . Sie

sahen daher kheils wegen ihr S eigenen Interesse ,
kheilö wegen der langst gewünschten Wir dervergeltmig
es nicht ungerne , daß die vormaligen Renitenten ge-

schwächet , und so gedränget wurden , daß sie nie
die Oberhand wieder erhalten konnten . Es behagte
ihnen daher , daß die Renitenten nicht zu den Land¬
tagen berufen , und von allen ständischen Versamm¬
lungen und Bedienungen völlig ausgeschlossen wür¬
ben . Es gefiel ihnen , daß eine Invemmsarions -
Casse aufgerichret wurde , weil auch sie daraus die

Vergütung ihrer Schäden zu hoffen hatten . Eben
darum war ihnen die Segurstration der Emder Herr .

Vstfr . Gesch . ^ L >. Ec lich -
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i728lichkeikcn besonders angenehm . So dachten sie bei

dem Druck der Renitenten . Wie aber , wenn ven

Verletzung der allgemeinen LandeSverkkäge die Rede
war ? War es ihnen , die so schlechterdings und ohne
alle Reservationen sich den Kaiser !. Decrelen unter«

worfen hatten , gleichgültig , ob die Landesvertrage
Grundfesten der ostsriesischen Constitution bleiben

sollten ? Schwiegen sie als gehorsame Unterthanm
stille , wenn der Fürst oder die subdelegirte Commis ,

sion die Schranken der Accorde überschritten ? Dies

muß man ja nicht glauben . In dein Falle warm

sie eben solche Patrioten , wie die Renitenten . Wie
die fürstlichen Commiffarlen auf dem Landtage im

Januar 1728 einige Eingriffe in die Landesverkräze
mit den allgemeinen Reichsgeseßen und der Rcichs-

Constikution beschönigen wollten ; behorrten sie in

ihrem Landtagsschluß auf ihre Protestatio » , und

wiesen die Commissarien selbst aus das erste Kaiser !.
Decret vom ; 8 - August 1721 hin , wornach zwar
die allgemeinen Reichsgesehe überhaupt , insonderheit
aber die ostfriesischen Resolutionen , Decrete , Accor-

Le und Landtags - Abschiede zum Grunde der ostfticji -

schm Regierung geleget werden sollten . Auf des

Beywort inssnderheic setzten sie den gehörigen
Nachdruck , und folgerten daraus , daß die Reiche-

gesetze den ostfriesischen Vertrügen nachstehen muß«

ten , und jene nur als subsidiarische Gesetze angesche»
werden konnten . War dies denn auch nicht die Mei -

nung der Renitenten ? Diese hatten sich ja ebenfalls

zur Unterwerfung der Kaisi -rl . Decrete , mit Vorbe¬

halt der Landesvcrkräge , schriftlich verstanden . Wir

unterwerfen uns den Kaiser ! . Dccreten und Verord¬

nungen völlig , und zu einem male , blos alleine bit¬

tend , daß Ostsrieslandes und der Stadt Emden Ac¬

corde und Freiheiten nicht sollen subvertiret werden ,
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und bei der Executisn Mitigation gebrauchet werde , 172z
so lautete die letztere Emder Submission . Die alten
und neuen Stände , oder die Renitenten und gehor¬
samen Stände , waren also in der That einig , Und
der ganze Streikpunct in der Hauptsache , oder in

Absicht der Submission , beruhte nur auf einen Miß -

verstand . Allein die gehorsamen Stände wollten
die Renitenten nicht verstehen , vielweniger wollten

sie ihnen die friedfertige Hand bieten . Die nachge¬
suchte Mitigation der Strafe , oder gar eine Amnestie
stimmte keineSwegeS mit ihrem Rechte der Wteder -

vergeltung , mit ihrem Jndemnisakions - Gesuche ,
und mit ihrer Absicht ihre Gegner aus dem Collegia
und aus den ständischen Versammlungen zu halten .
In Absicht der Unterdrückung der Renitenten , waren
sie also mit dem Canzler Brenneisen einverstanden ,
und unterschrieben gerne dessen Wahlspruch : l ' rsenn »
et poense sunt lulcra ibeipublicae . Daß sie aber
bei Geschäften , die auf das Wohl oder den Ruin des

ganzen Vaterlandes , und auf die Aufrechkhaltung
oder den Untergang der Landeöverkräge Einfluß hat¬
ten , ganz anders dachten , davon kann man Bei¬
spiele genug aus den Lccen vorlegen . Wie sie dem

Fürsten auf dem Landtags im Junii 1727 jährlich
i2Ooo Rthlr . wieder auosetzten , machten sie die Be¬

dingung , daß nun auch die vorschwebende Gravamina

vorgenommen und abgcstellet werden müßten . Wie

auf eben diesem Landtage von ihnen , nach der Pro¬
position des Fürsten , die Vermehrung der Kaisers .
Saivcgarde bewilliget war , hatten sie sich vorher
von dem Kaiser ! . Obersten , Baron von Hoflinger ,
die Versicherung geben tasten , daß er die künftigen
hofgerichklichen Judicate auch selbst wider den Für¬
sten handhaben sollte . Auch hatte der Fürst ihnen
versprechen .müssen , sich selbst den hosgerichtlickrn

Cc 2 Senken «
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i728Tenrenzen zu unterwerfen . Wie der fürstliche

Landlagö - Commissarms , der geheime Roch von

Langeln , sich am 4 . Decemb . 1727 in der ständischen
Versammlung einfand , wollten sie ihn durchaus nicht

eher in dieser Qualität anerkennen , bis er seinen eid.

lichen Revers ans die Accorde ihneneingereichek hak¬
te . Wie der Fürst unter dem .26 . Jan . 1728 eine

Verordnung erließ , daß diejenigen , welche in einem
Alker von 20 Jahren sich durch den Genuß des Abend¬

mahls noch zu keiner Religion -bekannt hatten ,
nicht in Gerichten als Zeugen zugeisssen , und aus
öffentlichen Kirchhöfen nicht beerdiget werden sollten,
prokestirken die Stande dawider . Ihnen dünkte diese

Verordnung zu hart und verfassungswidrig, , weil sie
ohne ihre Concurrenz abgefasset war . Sie drangen
so stark in den Fürsten , daß er diese Verordnung auf¬

höben , und eine gemilderte unter dem 6 . Februar er.

lassen mußte . Wie die Renitenten der Rechtswohl -

chat Remissorialien an das Hofgericht . nachzusuchen
verlustig erkläret kvurhen : so hielten sie solches für
einen Eingriff in die Jurisdiction des Hofgerichks ,
und glaubten , daß die unter dem Vorwand der Reni¬

tenz zu verwegernde Remissorialen für die Provinz
die schlimmster ! Folgen haben könnten . ,. Die Stän -

» de — so schrieben sie an den Fürsten — haben das

„ devoteste Vertrauen , Dieselben werbe » in Höchst » st¬
richen Landesväterlichen Gnaden geruhen , zur Weg -

„ raumung auch der für die gehorsamen Landes - Gn -

»,gesessenen zu besorgenden Consequenz und alles schäd¬
lichen Mißtrauens , worunter das geliebte Vater »

„ land so elend seufzet , denen HofgerichtS - JudicatiS
„ den gebührenden Effect und Nachdruck zu gönnen ;
„ damit die getreuen Stände «nrübriget seyn mögen ,
„ wider ihren Wille » zu denen in den Landesverträgen
«vsrbehalkenen Mitteln zu greisen. « Lieget nicht
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sogar in dieser Erklärung der gehorsamen Ständei72 §
eine Drohung ? Ueberhaupt suchten sie die Juris¬
diction des Hofgerichks aufrecht zu erhalten , und ver¬
traten es bei Dem Eingriff der Regierung . Daher
konnte auch der Canzler Brenneisen das von ihm ent¬

worfene Project einer erläuterten Hofgerichtsordnung ,
aller seiner Bemühung ohnerachtet , nicht zur Aus -

führung bringen . Wie die Regierung 1728 an die

Kaiserliche Commission schrieb : » Wir bitten es bei

» dem Project zu lassen , immaßen bis Nokaten des

» Hofgerichts und der gehorsamen Stände nicht wei¬

ntet , als ein Bedenken und Gutachten gerechnet

» werden kann , 8ereniüunc > aber die Verordnung zu
« machen zustehet ; " so gab ihnen dieses Schreiben
neuen Stoff , sich wider das Project zu sträuben , so

daß es nie zu Stande gekommen ist . Wie die Recti -

ficirung der SchaHungsregister vorgenommen werden

Me , wollten sie dem fürstlichen Commissario das
Direktorium nicht zustehen , und bestanden darauf ,
daß sowohl die neuen eingedeichten Lander , oder Pol -

der , als die fürstlichen Bedienten den SchaHungen

unterworfen werden sollten ^ Wie nun dis subdele -

girte Commission durch ein Patent unter dem 16 .

August 1728 den Bauerrichtern und Kedden anbe »

fehlen ließ , die SchaH '.mgspflichkige Häuser , Länder
und Personen aufzunehmen , und dis Speclsicationen
ihnen einzuscnden : so prokestirten nicht nur die ge¬
horsamen Administratoren und ordinair Deputaten
dawider , sondern inkerponirten sogar eine Appellation
an den Reichshofrakh ^ Wie endlich der Fürst ein
Edick publiciren ließ , daß zur Verhütung der Jagd -

Contraventlonen , Niemand sich mit Flinten und an -

derm Schießgewehr in dem Felde sehen lassen sollte :

so prokestirten die Stände auf dem Landtage im Oct .

172g dawider , und bezogen sich aus den H2 Artikel
Cc z der
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» 72Zder Concordaten und auf den z ; Artikel des oster «

hausiftl )en Lccordes . Auch fanden die gehorsamen
Stände die dänische Einquartierung dem ganzen
Hemde überaus nachtheilig und unnütz . Denn die

Renitenten hatten wegen der entlassenen Emdcr Gar «

nison , und dagegen verstärkten Kaiser ! . Salvegarde ,
und des Fürsten eignen Miliz keine Hoffnung je wie-

der aufzukommen . Die Dänen lagen zwar alleine

den Renitenten zur Hast , diese allein mußten zwar

ihnen Quartier geben , und durch die von ihnen zu
entrichtende monatliche Renitenten - Steuer wurden

zwar die Unkerhalkungs - und Löhnungskosten bestich,

ren ; allein mittelbar litt auch die Landescasse , weil

viele Renitenten dadurch so sehr geschwächet waren,
daß sie die landschaftlichen Schatzungen nicht mehr

entrichte » konnten . Die häufigen Klagen der ge«

hvrsamen Stande — denn auf die Ieremiaden der

Renitenten wurde gar nicht geachtet — giengen
endlich gar in Drohungen über . Dies bewog den

Fürsten , daß er vor und nach drei Compagnien ab-

ziehen ließ . Die dritte räumte am zo . Sepk . diese

Provinz . Die vierte blieb indessen noch einigt

Jahre stehen . Aus diesen angeführten Beispielen

gehen die Gesinnungen der gehorsamen Stände in

dieser unseligen Epoche von selbst hervor ( -z) .

(g) Landschaft !. Acte«.

Zweyter
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Zweytcr Abschnitt.
K. i . Die ostfviesischcn Unruhe » werden ein Gegenstand

der Verhandlungen zwischen Holland , England und
Frankreich auf dem Friedsnscongrcß zuSoisions . §. 2 .
Der holländische Gesandte Hop und der Cardinal Zieury trc »
ten mit dem Kaiserlichen Gesandten , Grafen von Sinzendorf ,
über die vstfriesischen Angelegenheiten in Confcrcnz . § .
Der Fiicst läßt wider alle Verhandlungen über die Streitig »
teilen zwischen ihm und den Stänken prvtcstircn . § , 4 . Der
Laiser bestätiget zwar in einer erlassenen Resolution noch«
ma !s die vorigen Decretc , befiehlt aber einen allgemeiner »
Landtag auSjuschrciden , und cerl,eilet den Renitenten eine
Amnestie , wenn sie stch völlig submittiren werden : § 5.
doch diese zweideutige Resolution beruhiget so wenig die Stadst
Emden , und ihre Anhänger , §. 6 . alö die Gencralstaaten -
Diese lassen ihre Bedenklichkeiten darüber dem Kaller in Wien ,

7. und den französischen und englischen Gesandten in Sois »

sotts mittheile » . Die Folge dqvvn ist eine für die Renitenten
günstigere Kaiserliche Declaration der vorigen Resolution »
Z- 8 . und die nun auf Zuspruch der Generalffaatcn erfolgte
völlig unbedingte Submission der Stadt Emde » § 9.
Die Kaiserliche subdelcgirte Commission läßt sich aber von
dem fürstlichen Mimsterio überholen , diese Submissionsacte
zu verwerfen , s . >o . Oer Kaiser nimmt dieses - cnebinen
der Commission ungnädig auf , erkennet die Emder Sub¬

nussionsacke für genugthucnd , und errheilcl eine neue
SÜristiscr: Resolution für die Renitenten - § - >- Der Canzier
Brenneisen machet Anmerkungen über diese- Kaiserliche Reso¬
lution , und sendet sie dem kaiserlichen Hvstagcr ein . § .
Dagegen reichen die alten Stände überhaupt und die Stadt
Emden besonders ihre Beschwerden sowohl wider die bisheri¬
gen Kaiserlichen Deercke , ai » wider die Verordnungen der

Commission dem ReichLhosrath eia .

§ . i .

Angelegenheiten , welche unmittelbar mit der 5728

streitig gewesenen spanischen Succession in

Verbindung standen , veranlaßt «»» den so sehr be¬

kannten Congrcß zu SoissonS . Dieser Congreß
wurde am 14 . Jun . dieses Jahres » 728 eröfnct »

Hier durchkreuhte sich das verschiedene Interesse der

europäischen Mächte , die ihre Gesandten in SoissonS
hakten. Das Augenmerk der Generalstaaten war

auf die gänzlicheVernichtung der Kaiserlichen Hand-
C c 4 lungs -
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